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Schweizerische Kirchenzeitung

Alle sind Teilnehmer und Mitarbeiter

Die Laien sind nicht nur als einzelne berufen, ihr Christsein in allen
Lebenslagen zu leben und so ihr Apostolat zu üben, das heisst zum Aufbau
und zur Gestaltung der Kirche wie der Welt beizutragen, sondern auch ge-
meinschaftlich, das heisst als Mitglieder entsprechender Vereinigungen und
Gemeinschaften. Die gemeinschaftliche Form des Apostolats der Laien
wurde nach dem Ersten Vatikanischen Konzil gesamtkirchlich auf den

Begriff «Katholische Aktion» gebracht und am Apostolat des Amtes fest-
gemacht: als «Teilnahme der Laien am hierarchischen Apostolat» (Pius
XI.), als «Mitarbeit der Laien am hierarchischen Apostolat» (Pius XII.).

Demgegenüber hat das Zweite Vatikanische Konzil das gemeinschaft-
liehe Apostolat der Laien ekklesiologisch neu eingeordnet. An dieser neuen
theologischen Einordnung stellt ein neuer Übersichtsartikel über die Katho-
lische Aktion zwei Momente heraus. '

Einerseits nimmt jedes Mitglied der Kirche aufgrund von Taufe und
Firmung am priesterlichen, königlichen und prophetischen Amt der Kirche
- wenn auch in jeweils unterschiedlicher Weise - teil. Das Apostolat der
Kirche, das Amt r/er Kirche ist unbeschadet des Amtes m der Kirche ein
allgemeines wie das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, das als eine
gleichwertige und gleichôerec/h/gie, nicht aber als eine gleich/örm/ge und
gleichartige Aufgabe und Befugnis für alle Getauften (und Gefirmten) be-
zeichnet werden kannü Der Laie ist also wie jedes Kirchenmitglied «Teil-
nehmer am Amt Christi» (Apostolicam actuositatem [AA] 10), und das

Apostolat der Laien ist «Teilnahme an der Fleilssendung der Kirche»
(AA 29). So sind in der Kirche denn auch alle zum Apostolat bestellt, zur
Mitarbeit an der eme« Sendung der Kirche (AA 33) und zu deren Entfaltung
und Wachstum (Ad gentes 36). «Ausser diesem Apostolat, das schlechthin
alle Christgläubigen angeht, können die Laien darüber hinaus in verschie-
dener Weise zum unmittelbaren Zusammenwirken mit dem Apostolat der
Flierarchie berufen werden» (AG 21).

Anderseits sollen die Laien mitarbeiten, «mit der Hierachie zusam-
menwirken» nicht nur, wenn sie «zur direkten Mitwirkung mit dem hier-
archischen Apostolat eingeladen werden», sondern auch wenn sie ihren
eigenen und eigenständigen Anteil an der Sendung der Kirche wahrnehmen
(AA 20). Diese Mitarbeit wird nun aber nicht nur von den Laien erwartet,
sondern von allen Diensten, Ämtern und Charismen in der Kirche. Alle -
Kleriker, Ordensleute und Laien - sollen in der Kirche zusammenwirken,
denn sie alle sind Mitarbeiter («cooperatores») zur Verwirklichung der einen
Sendung der Kirche.

Aus dieser neuen theologischen Einordnung des Apostolates der Laien
müssten sich kirchenpraktische, aber auch organisations- und vereinsrecht-
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liehe Folgerungen ergeben. Über die entsprechenden vereinsrechtlichen
Neuerungen im Kirchenrecht von 1983 und eine mögliche Anwendung in-
formieren aus gegebenem Anlass - die Kinderverbände Jungwacht und
Blauring konstituieren sich als Vereine - die nachstehenden Beiträge.

Der oben zitierte Übersichtsartikel über die Katholische Aktion findet
sich im jüngsten Band der Theologischen Realenzyklopädie (TRE)Ü der
sich wegen der Logik des Alphabetes insgesamt als ein ekklesiologischer
Band darstellt/ Dabei kommen «die Realien», namentlich die Ekklesio-
logien auch der Katholischen und der Orthodoxen Kirche ausführlich zur
Darstellung, wobei der Beitrag von Josef Finkenzeller über die Katholische
Kirche einen theologiegeschichtlichen Abriss von der Karolingerzeit bis zum
Zweiten Vatikanischen Konzil bietet. Bei den systematischen Beiträgen hin-
gegen - etwa den Artikel(stichwörter)n «Kirche: Dogmatisch, Ethisch und
Praktisch-theologisch», aber auch «Kirche und Staat: Ethisch» - bevorzugt
die TRE nach wie vor deutlich eine deutsche und protestantische Sicht der
Dinge. Das wäre für eine konfessionell-theologische Enzyklopädie an sich
durchaus berechtigt. Nur beabsichtigte die TRE (im Vorwort zum Band I),
die konfessionelle Grenze auch zu überschreiten: Für systematische Beiträge
gelingt ihr dies aber nicht im erklärten Umfang - was vermutlich nicht den

Herausgebern und den Verfassern, sondern dem Stand der Dinge selbst an-
zulasten ist. Mit dem, was die TRE bietet, ist aber dennoch auch einem ka-
tholischen Theologen, einer katholischen Theologin ein Nachschlagewerk
und ein Arbeitsmittel in die Hand gegeben, dessen Wert sich mit zunehmen-
dem Gebrauch nur bestätigt. Ub/ôe/

' Angelika Steinmaus-Pollak, Katholische Aktion, in: TRE XVIII, 43-45.
2 Wilfried Härle, Kirche, VII. Dogmatisch, in: aaO., 299.
3 Theologische Realenzyklopädie. In Gemeinschaft mit Horst Robert Balz, James K. Cameron,

Wilfried Härle, Stuart G. Hall, Brian L. Hebblethwaite, Richard Hentschke, Wolfgang Janke, Hans-
Joachim Klimkeit, Joachim Mehlhausen, Knut Schäferdiek, Henning Schröer, Gottfried Seebass,

Clemens Thoma herausgegeben von Gerhard Müller, Band XVIII, Katechumenat/Katechumenen -
Kirchenrecht, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1989, 778 Seiten (Redaktion: Dr. Christian Uhlig).

4 Die eArWes/o/og/scft relevanten Artikel(stichwörter) sind: Kirche, Kirche und Staat, Kirche und
Welt, Kirchenbau, Kirchenentfremdung/Kirchenaustritte, Kirchengut, Kirchenjahr, Kirchenlied, Kir-
chenmitgliedschaft, Kirchenmusik, Kirchenordnungen, Kirchenrecht.

ß/ograp/t/sc/te Artikel(stichwörter) sind gewidmet: Katharina von Siena, Johannes Kepler,
Wilhelm Emmanuel von Ketteier, Soren Aabye Kirkegaard, Martin Luther King.

K/rc/tengesc/t/c/it/ic/ze Realien finden sich vor allem in der Artikel(stichwörter)n: Katechume-
nat/Katechumenen, Katenen, Katharar, Katholische Reform und Gegenreformation, keltische Kirchen,
Universität Kiel, Kirchenbücher, Kirchengeschichtsschreibung.

KfecW/c/te Ze;Ygascfe'c/üe ist aufgearbeitet in den Artikel(stichwörter)n: Katholikentage, Katho-
lische Aktion.

Re/lgtortj-, Ar/rcften- u/îrf ton/es.s;on.stefic//!c/! interessant sind die Artikel(stichwörter):
Katholisch-apostolische Gemeinde, Keltische Religion, Kirche von England, Kirchenkunde und, nach-

getragen, Hermetica.
P/tl/oiop/i/yc/! von besonderer Bedeutung sind die Artikel(stichwörter): Katharsis, Kausalität.
77ieo/og/.sc/! von allgemeinem Interesse sind die Artikel(stichwörter): Katholizität, Keuschheit.
Von unmittelbarem Interesse für das praArri.se/te Handeln schliesslich sind die Artikel(stichwör-

ter): Kind, Kinderbibel, Kindergottesdienst, Kinderkommunion.

Theologie

Die theologischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen des kirchlichen Vereins

In den Ekklesiologien, die nach dem nächst kaum angesprochen. ' Auch die Ka-
Zweiten Vatikanischen Konzil entworfen nonistik, zumindest was den deutschen
wurden, werden die kirchlichen Vereine zu- Sprachraum betrifft, interessiert sich noch

nicht für dieses Thema. Erst in jüngster Zeit
findet diese Fragestellung grössere Bedeu-
tungT

Die anfängliche Nichtbeachtung unserer
Fragestellung sowohl bei Theologen als auch
bei Kanonisten hängt mit einem wichtigen
deutschsprachigen Konzilskommentar zu-
sammen, der den entsprechenden Konzils-
text noch mit der vorkonziliaren Brille ge-
lesen haU

Wer das entscheidend Neue der Konzils-
aussagen über die kirchlichen Vereine verste-
hen möchte, sollte daher zuerst die vorkonzi-
liare Meinung darüber erfassen, da sonst ge-
rade dieses prinzipiell Neue der vereinsrecht-
liehen Formen verwischt wird.

1. Vorkonziliares Verständnis
des kirchlichen Vereins

Der CIC 1917 enthält keine Legaldefini-
tion dafür, was unter einem kirchlichen Ver-
ein zu verstehen ist. Die Kirchenrechtswis-
senschaft hat damals zu keiner einheitlichen
Terminologie gefunden. * K. Mörsdorf hat in
seinem Lehrbuch zum CIC 1917 den kirchli-
chen Verein wie folgt beschrieben: «Dos
/nassgeMcAe Äferirize/c/te« fifes Art/cMc/te«
Fére/ns isf n/cAf ehe Ar/rcMc/ie Zwecfcef-

so«fife/7Z efe Fmc/hM/ig ot/er Ge»e/t-

w/gw/tg cferc/z e?fe At/rcMc/te

' Vgl. beispielsweise H. Küng, Die Kirche,
Freiburg-Basel-Wien 1967; J. Ratzinger, Das neue
Volk Gottes, Düsseldorf 1970; J. Feiner, M.Löhrer
(Hrsg.), Mysterium Salutis IV/2. Das Heilsge-
schehen in der Gemeinde. Gottes Gnadenhandeln,
Einsiedeln-Zürich-Köln 1973; F. Klostermann,
Kirche. Ereignis und Institution, Wien-Freiburg-
Basel 1976; G.Alberigo, Y.Congar, H.J.Pottmeyer
(Hrsg.), Kirche im Wandel, Düsseldorf 1982; H.
Zirker, Ekklesiologie, Düsseldorf 1984; H. Dö-
ring, Grundriss der Ekklesiologie, Darmstadt
1986; W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler (Hrsg.),
Handbuch der Fundamentaltheologie 3. Traktat
Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1986.

7 Vgl. H. Schnizer, Allgemeine Fragen des

kirchlichen Vereinsrechts, in: J. Listl, H. Müller,
H. Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katho-
lischen Kirchenrechts, Regensburg 1983 Hdb
KathKR), 454-469; W. Schulz, Der neue Codex
und die kirchlichen Vereine, Paderborn 1986. Die-
ses Büchlein sei besonders empfohlen. Vgl. auch;
Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des

VI. Internationalen Kongresses für Kanonisches

Recht, München, 14.-19. September 1987, Hrsg.
von W. Aymans, K.-Th. Geringer, H. Schmitz, St.
Ottilien 1989.

3 F. Klostermann, Kommentar zum Dekret
über das Apostolat der Laien, in: LThK/Vat II,
Bd. 2, 587-701, bes. 672 und 675; vgl. auch W.

Schulz (Angabe in Anm. 2), 38-39, Anm. 47.
^ Auch der neue CIC 1983 kennt keine Legal-

definition.
^ K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts

auf Grund des Codex Iuris Canonici, Bd. 1, Mün-
chen 1964, 565.
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Darin kommt das Kirchenverständnis der

vorkonziliaren Ekklesiologie zum Aus-
druck. In der Folgezeit des Konzils von
Trient wurde die Kirche als eine «Oese//-

sc/ia/) vo« [/«g/e/c/ten»® bezeichnet, «weil
die Hierarchie Jurisdiktions- und Weihege-
wait gegenüber den Gläubigen besitze, die
sich ihrerseits lediglich als passive Subjekte
beider Gewalten betrachteten. In diesem

Sinne war man der Auffassung, die Pflichten
der Gläubigen gegenüber der Hierarchie hät-
ten sich auf Gehorsam und Ehrfurcht zu be-

schränken [und] die Aufgabe der Kirche
sei mit der Aufgabe der Hierarchie iden-
tisch. »®

Ähnlich formuliert es ein Entwurf zur
Kirchenkonstitution des I. Vatikanums, die

allerdings nicht verabschiedet wurde: «Die
Kirche Christi ist jedoch nicht eine Gemein-
schaft von Gleichgestellten, in der alle Gläu-
bigen dieselben Rechte besässen. Sie ist eine
Gesellschaft von Ungleichen, und das

weil es in der Kirche eine von Gott verliehene
Vollmacht gibt, die den einen zum Heiligen,
Lehren und Leiten gegeben ist, den anderen
nicht.

Die Canones 648-725 des CIC 1917 bil-
deten zusammen mit den Klärungen der
Konzilskongregation® die Hauptquellen des

kanonischen Vereinsrechts bis zum Zweiten
Vatikanischen Konzil.

2. Das Zweite Vatikanische
Konzil (1962-1965)

2.1. Der Einfluss der Menschenrechte
Keinen geringen Einfluss auf unser

Thema hatte die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von 1948. Art. 20 dieser Er-
klärung hält fest: «Jeder Mensch hat das

Recht auf Versammlungs- und Pèra/î/gwngs-
/re/Tîe/7zu friedlichen Zwecken.»'®

Das Vereinigungsrecht ist vom Lehramt
der Kirche stets als ein Naturrecht im Bereich
der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet
worden. " Im Hinblick auf den innerkirchli-
chen Raum hat die kirchenrechtliche, vor-
konziliare Lehre dieses Recht kaum berück-
sichtigt. «Es ist nicht einsichtig, weshalb es

für den Bereich der Kirche eingeschränkt
werden sollte,»'- schreibt dagegen der Gut-
achter der päpstlichen CIC-Reformkom-
mission, A. del Portillo, und untermauert
seine Behauptung mit dem prinzipiell Neu-
en der Konzilslehre.

Dem Wunsch dreier Konzilsväter, die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte for-
mell in den Konzilstext zu übernehmen,
wurde nicht entsprochen. Man hat sich aber
inhaltlich damit auseinandergesetzt, sie er-

gänzt und in anderer Form ausgesagt. Es
sei hier nur erinnert an die «Erklärung der

Religionsfreiheit» und an die Betonung der

wahren G/e/c/z/te/t aller aufgrund der
Taufe. '® Die sprachliche Ausdrucksweise des

Konzils knüpft damit an die ihm vorausge-
gangene Erklärung der Menschenrechte an.
Folgendes Beispiel aus der Kirchenkonstitu-
tion möge dies noch verdeutlichen: «Es ist
also in Christus und der Kirche keine Un-
gleichheit aufgrund der Rasse und Volkszu-
gehörigkeit, sozialer Stellung oder Ge-
schlecht.»'®

2.2. Das Neue der
konziliaren Ekklesiologie
Das Zweite Vatikanische Konzil betont:

«Es besteht in der Kirche eine Verschieden-
heit der Dienste, aber eine Einheit der Sen-

dung. Den Aposteln und ihren Nachfolgern
wurde von Christus das Amt übertragen, in
seinem Namen und in seiner Vollmacht zu
lehren, zu heiligen und zu leiten. Die Laien
hingegen, die auch am priesterlichen, pro-
phetischen und königlichen Amt Christi teil-
haben, verwirklichen in Kirche und Welt ih-
ren eigenen Anteil an der Sendung des gan-
zen Volkes Gottes.»'® Mit solchen Aussagen
hat das Konzil klar unterstrichen: Die Sen-

dung der Kirche wird nicht mehr ausschliess-
lieh als Sendung der Hierarchie gesehen.
Denn die Teilnahme der Gläubigen an dieser

Sendung und die entsprechende Verantwor-

tung gehören wesentlich zu ihrer Verfasstheit
als Glieder des Volkes Gottes. Mit der Beto-

nung der «fundamentalen Gleichheit vor der

funktionalen Verschiedenheit» (LG 32) so-
wie der Subjektwerdung aller Gläubigen
stellt sich die Frage nach dem kirchlichen
Verein im Konzil neu.

2.3. Das Recht auf Vereinigungsfreiheit
Das Recht auf Vereinigungsfreiheit wird

vom Konzil neu auch in der Kirche als Natur-
recht verstanden (AA 18). Die bisherige So-
ziallehre der Kirche anerkannte dieses Na-
turrecht nur für den Bereich der bürgerli-
chen Gesellschaft, nicht aber für den kirchli-
chen Bereich.

Das Konzil ist sich bewusst, dass mit der
auch nach innen geltenden Vereinsfreiheit
nicht etwas ganz neues geschaffen, sondern
eine urkirchliche Tradition wieder aufge-
nommen wurde. So zitiert der betreffende
Konzilstext die biblische Aussage: «Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt
sind, da bin ich mitten unter ihnen

(Mt 18,20).» Gerade dieser biblische Vers

wird aber im Licht der vorkonziliaren Ekkle-
siologie anders gelesen als im Verständnis
der Volk-Gottes-Ekklesiologie des Zweiten
Vatikanischen Konzils. Geprägt vom
neuen Bild der Kirche als Volk Gottes ver-
warfen die Konzilsväter «alle Bestrebungen,
dieses Recht als blosse Konzession der Hier-
archie hinzustellen. Was eine Vereini-

gung konstituiert, ist nicht die kirchliche Au-

torität, sondern der Gemeinschaftswille der

Gläubigen, die sich vereinen.»'® Dieses

Recht auf Vereinigungsfreiheit wird allen

Gläubigen zugestanden, auch den Ordens-

leuten, speziell ausgesagt wird es für Priester

(PO 8c) und Laien (AA 19d). «Man kann
den Priestern nicht das verwehren, was das

Konzil im Hinblick auf die Würde der
menschlichen Natur als dem Laien angemes-
sen, da dem Naturrecht entsprechend, er-
klärt hat.»®® Die Anerkennung des Vereini-
gungsrechts ist allerdings «für Laien freimü-
tiger und grosszügiger als für Kleriker ausge-
fallen»®'.

2.4. Die drei Rahmenbedingungen
des Konzils
Das Konzil formuliert drei Rahmenbe-

dingungen für den kirchlichen Verein.

uj Frei/te/V der Grü«dw«g
Die Konstituierung von Gläubigenverei-

® P. Neuner, Der Laie und das Gottesvolk,
Frankfurt 1988, 91.

® A. del Portillo, Gläubige und Laien in der

Kirche, Paderborn 1972, 93.
s P. Neuner (Anm. 6), 91.
® AAS 13(1921) 135-144.
"> Zitiert nach: Menschenrechte. Der Auftrag

der Christen für ihre Verwirklichung, hrsg. von der
Menschenrechtskommission des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes und der Schweize-
rischen Nationalkommission Justifia et Pax, Bern
1986, 107.

" Das Naturrecht auf Vereinigung ist wieder-
holt in den Dokumenten des kirchlichen Lehram-
tes bekräftigt worden. Vgl.Rerum Novarum; Qua-
dragesimo anno; Mater et magistra; Pacem in ter-
ris; Gaudium et Spes 43, 65,68, 73, 90; Erklärung
zur Religionsfreiheit «Diginitatis humanae», 1

und 4.

A. del Portillo (Anm. 7), 92, Anm. 69.
'3 Es sei hier darauf aufmerksam gemacht,

dass das subjektive Recht der Vereinsfreiheit in der
Konzilslehre zuerst im spanischen Raum entdeckt
wurde. Vgl. die Kanonistenkongresse von 1986 in
Salamanca und 1987 in München.

'9 Vgl. A. Loretan, Die «Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte» - eine Herausforde-

rung für die Kirche, in: SKZ 48 (1988) 713-716,
714.

'5 LG 32; c.208/CIC 1983.
'® LG 32b, Vgl. Art. 1 und 2 der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte.
'® AA 2b; vgl. LG 9-17, 31, 34-36; AA 6, 7, 9,

10; c. 204/CIC 1983. Vgl. L. Schick, Teilhabe der
Laien am dreifachen Amt Christi. Ein zu realisie-
rendes Programm, in: Theologische Berichte XV,
Die Kirche und ihr Recht, Zürich 1986, 39-81.

'8 Es wäre eine eigene wissenschaftliche Ar-
beit wert, die Auslegung dieses Bibelverses durch
die verschiedenen Ekklesiologien der Jahrhun-
derte miteinander zu vergleichen.

'® A. del Portillo (Anm. 7), 99-100.
Schema decreti de Presbyterorum ministe-

rio et vita, textus recognitum et modi, Typ. Pol.
Vat. 1965; deutsch nach: A.del Portillo, 99.

W.Schulz (Anm2), 36-37.
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nen ist im Sinne des Konzils eine wirkliche
Rechtshandlung (Privatautonomie, Kon-
sensprinzip).®® Vereine können damit nicht
mehr so lange als rechtlich inexistent be-

trachtet werden, bis sie von der Hierarchie
approbiert oder formell errichtet worden
sind.®®

A,) F/WAeF der LeFwng
Die Gläubigen dürfen ihre Vereine leiten

(AA 19). Damit stellt sich die Frage, «ob und
wie kirchliches Verfassungsrecht und Verei-

nigungsrecht in der Kirche zu unterscheiden
seien»®**. H. Müller trennt «die vereini-
gungsrechtlichen Strukturen in der Kirche
klar und konsequent von dem verfassungs-
rechtlichen Aufbau der Kirche»"'.

c) Fre/AeF efe? SeF/v'to
Die Beitrittsfreiheit (AA 19) erwächst

ebenfalls aus der Anerkennung der Vereini-

gungsfreiheit durch das Konzil.

2.5. Die Beziehung der Hierarchie
zu den Vereinen
Alle katholischen Gläubigen sowie deren

Vereinigungen sind eingebunden in das Ge-

meinwohl der Kirche. Es ist die Aufgabe der

entsprechenden kirchlichen Autorität, die
Rechte aller Gläubigen im Hinblick auf die-
ses Gemeinwohl zu regeln (LG 27 a). Das

Konzil umschreibt diese Aufgabe der Hier-
archie im Dekret über das Laienapostolat
(AA 24). Hier geht es primär um das Apo-
stolat und nicht um die Vereine. Dieses Apo-
stolat aber ist für das Vereinsrecht insofern
relevant, als es einer der wichtigsten Vereins-
zwecke ist. AA 24 führt die Beziehung der
Hierarchie zu den Vereinen in folgenden vier
Punkten aus:

Fön/erw/ig cfes Hpos/oAFs
Die Vorhaben der Laien zur Evangelisie-

rung, deren «Werke der Barmherzigkeit und
Liebe» (AA 19) sowie weitere Apostolats-
zwecke sollen von der Hierarchie gefördert
werden.

A) Ge/sF/'cAe FFV/e

Die Hierarchie soll Grundsätze und geist-
liehe Hilfen geben. Damit wird im Blick auf
den Verein die Präsesfunktion angespro-
chen. Allerdings ist zu bedenken, dass den
Präsides keine Leitungsaufgaben zustehen.
Das Konzil sieht für diese Funktion nur Prie-
ster vor, welche «bei ihrem pastoralen Wir-
ken die Hierarchie aufgrund der von ihr
empfangenen Sendung» (AA 25) repräsen-
tieren. Sie sollen einerseits ein gutes Verhält-
nis der Laien zur Hierarchie und andererseits
die Initiativen der Laien fördern.

c) FoorcAFöt/o«
Eine weitere Aufgabe besteht darin, die

Ausübung des Laienapostolats auf das

kirchliche Gemeinwohl hinzuordnen. Dieser
Dienst an der Einheit, der durch die Vielheit
der wiederzugelassenen Charismen beson-
ders benötigt wird, soll auch eine Zersplitte-
rung der Kräfte verhindern (CD 17; AA 19,

26).-" Damit fällt der Hierarchie auch die

Aufgabe zu, durch geeignete Bestimmungen
die Ausübung des Vereinigungsrechts ange-
messen zu regeln.

(7) GAenv«rcAM«g von LeAre

Weiter hat die kirchliche Autorität dar-
über zu wachen, dass Lehre und Ordnung ge-
wahrt bleiben. Es ist Aufgabe des Lehram-
tes, dafür zu sorgen, dass sich keine lehrmäs-
sigen Irrtümer einschleichen, allerdings
«nicht im Sinne einer Einmischung in die in-
terne Leitung der Vereinigung».®®

Zns'arwwen/as'ien Aö/?« gesagt we/z/e«

Die Gläubigen haben «das Recht, Verei-

nigungen zu gründen, zu leiten und den ge-
gründeten beizutreten» (AA 19d) unter einer
Bedingung, nämlich «unter Wahrung der er-
forderlichen Verbundenheit mit der kirchli-
chen Autorität» (ebd.). Dabei sieht das Kon-
zil drei Möglichkeiten dieser Verbundenheit.

2.6. Die Beziehung der
Vereine zur Hierarchie
Das Konzil umschreibt die Beziehung der

Vereine zur Hierarchie in AA 24 mit drei un-
terschiedlichen Bindungen:

o/ Lose B/ntfwag a« «Fe LFera/rA/e
Die apostolischen Initiativen (ineepta

apostolica) beruhen auf dem freien Willen
der Gläubigen. Sie sind weder kirchlich er-
richtet noch approbiert, gleichwohl aber von
der Kirche anerkannt. «Durch solche Werke
kann die Sendung der Kirche unter bestimm-
ten Umständen sogar besser erfüllt werden.
Deshalb werden sie auch nicht selten von der
Hierarchie gelobt und empfohlen» (AA
24b). Für ihr Entstehen ist aber ausschliess-
lieh der auf das kirchliche Ziel ausgerichtete
gemeinsame Wille der Mitglieder konstitu-
tiv.®' Damit hat sich das Verständnis des

kirchlichen bzw. nichtkirchlichen Vereins ge-
wandelt. Diese hier beschriebenen apostoli-
sehen Initiativen, «die weder kanonisch er-
richtet noch approbiert waren, galten bis

zum Zweiten Vatikanischen Konzil schlicht
als nichtkirchliche Vereinigungen»®". Kirch-
liehe Vereine mit ausschliesslich Staatsrecht-
liehen Statuten sind wohl in diese Kategorie
einzuordnen.

Das kirchliche Vereinigungswesen wird
auch nach Erscheinen des CIC 1983 auf
weite Strecken vom weltlichen Recht geprägt
sein, wie auf dem Kanonistenkongress in
München 1987 deutlich wurde.®* Keine

Initiative aber «darf sich ohne Zustimmung
der rechtmässigen kirchlichen Autorität
<katholisch> nennen» (AA 24b, vgl.

c. 300).

A/ Se/AsfänFge ßwFw/rg
on «Fe FFe/wcA/'e
Gewisse Formen des Apostolates der

Laien werden, wenn auch in unterschiedli-
eher Weise, von der Hierarchie ausdrücklich
anerkannt. Diese Anerkennung (recognitio)
durch die Hierarchie konstituiert aber nicht
den Verein. Was einen solchen konstituiert,
ist nach Auffassung des Konzils nicht die
kirchliche Autorität, sondern der Vereini-
gungswille der Mitglieder. Der Verein bleibt
selbständig in bezug auf Gründungs-,
Leitungs- und Beitrittsfreiheit. Darin unter-
scheidet sich das Konzil grundsätzlich vom
CIC 1917.

c) F«ge ßm«F««g an «Fe LFerarcA/e
Darüber hinaus kann die kirchliche Au-

torität aus den apostolischen Vereinen einige
auswählen. Die Hierarchie verbindet so eine
seiner Formen enger mit ihrem eigenen apo-
stolischen Amt. Diesen Vereinen wird durch
amtlichen Auftrag (mandatum) oder durch
kanonische Sendung (missio) die direkte
Mitarbeit mit dem Apostolat der Hierarchie
übertragen. Beim gewöhnlichen Mandat
handelt es sich nur um Aufgaben, die die

Eine Ausnahme bilden diejenigen Vereini-

gungen, deren Zielsetzung ein mandatum oder
eine missio canonica erfordert, insofern diese

nämlich an der Sendung der Hierarchie teilhaben.
Der CIC 1983 nennt sie «öffentliche Vereine».

®® Vgl. W. Schulz, Le norme canoniche sul di-
ritto di associazione e la loro riforma alia luce

dell'insegnamento del Concilio Vaticano Se-

condo, in: Apollinaris 50 (1977) 149-171.

W. Aymans, Das konsoziative Element in
der Kirche. Gesamtwürdigung, in: Das konsozia-
tive Element in der Kirche (Anm. 2), 1029-1057,
1047.

H. Müller, Das kirchliche Vereinigungs-
recht im CIC 1983. Ekklesiologische Grundlage
und kirchenrechtliche Neuordnung, in: OeAKR
36 (1986) 293-305,295.

Vgl. c. 298§1.
®® E. Corecco. Istituzione e carisma in riferi-

mento alle strutture associative, in: Das konsozia-
tive Element in der Kirche (Anm. 2), 79-98.

A. del Portillo (Anm. 7), 102-103; vgl. J. T.

M. de Agar, Gerarchiaeassociazioni, in: Das kon-
soziative Element in der Kirche (Anm. 2), 303-311.

W.Schulz (Anm.2), 38.
®" AaO., 27. Auch bei diesen «associationes

non ecclesiasticae» unterschied man die von der
Hierarchie empfohlenen, die gerade erlaubten
oder neutralen sowie die unerlaubten Vereine.

®* Hier wurde das Vereinswesen in drei The-
menkreisen behandelt: 1. Ekklesiologische Orts-
bestimmung, 2. Ausgestaltung vereinsrechtlicher
Strukturen im kanonistischen Recht, 3. Das kirch-
liehe Vereinigungswesen im Umfeld des weltlichen
Rechts.
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Laien von sich aus tun können, die sie aber

aufgrund des Mandates nun in Verbindung,
ja im Auftrag der kirchlichen Autorität er-
füllen. Aufgrund der Sendung (missio) kön-
nen die Laien Dinge tun, die sie ohne diese

Sendung gar nicht anzupacken berechtigt
wären, da diese allein Aufgaben der Hierar-
chie sind. Für die einen wird damit diesen

Laienvereinigungen kirchliche Leitungsvoll-
macht (Jurisdiktionsgewalt) übertragen",
für die andern ist dies prinzipiell un-
möglich".

Diese letzte Möglichkeit der Verbindung
zwischen Hierarchie und Verein wird vom
CIC 1983 als öffentlich bezeichnet. Die öf-
fentlichen Vereine «erhalten einen Sen-

dungsauftrag für die Ziele, die sie im Namen
der Kirche selbst zu verwirklichen vorha-
ben» (c. 313).

Kirche die ihnen im Hinblick auf das öffent-
liehe Wohl übertragene eigene Aufgabe er-
füllen; die übrigen juristischen Personen
sind private» (c. 116§1).

Im Folgenden werden diese Kriterien des

Öffentlichkeitscharakters von juristischen
Personen auf den öXfert?//c/tert Fem« ange-
wandt.

a) Hu/or/taP've Fmc/t/urtg
Öffentliche juristische Personen müssen

«von der zuständigen kirchlichen Autorität
errichtet sein». Im Vereinsrecht wird dies in
c. 312 geregelt. Die Autorität kann durchaus
auf einen bestehenden privaten Verein zu-
rückgreifen. Wesenskonstitutiv für den öf-
fentlichen Verein ist aber die autoritative Er-
richtung, wodurch die öffentliche Rechts-

Subjektivität verliehen wird.

zende eines solchen Vereins seitens der kirch-
liehen Autorität zu bestätigen ist (c. 317§1).
Bei einem privaten Verein ist dies nicht not-
wendig (c. 324§1).

Ö Z/e/se/zwrtg
Das Handeln öffentlicher Rechtsperso-

nen muss zielgerichtet sein «im Hinblick auf
das öffentliche Wohl der Kirche». Da die
Ziel- und Zwecksetzung kirchlicher Vereine
im neuen CIC sehr weit gefasst sind", inter-
essiert hier vor allem, welche Ziele nur von
öffentlichen Vereinen verfolgt werden dür-
fen. Canon 301§1 zählt folgende drei Zielset-

zungen auf: die Vermittlung der christlichen
Lehre im Namen der Kirche, die Förderung
des amtlichen Gottesdienstes oder andere
Ziele, deren Verfolgung ihrer Natur nach der
kirchlichen Autorität vorbehalten ist.

3. Der CIC von 1983

Der CIC 1983 sollte nach den Vorgaben
des Zweiten Vatikanischen Konzils konzi-
piert werden. Es ist der Versuch, «die konzi-
liare Ekklesiologie in die kanonistische
Sprache zu übersetzen. Auch wenn es un-
möglich ist, das in der Lehre des Konzils be-
schriebene Bild der Kirche erschöpfend in
die kanonistische Sprache zu übertragen.»"
Damit war auch die nicht ohne weiteres auf-
lösbare Spannung zwischen Freiheit und

Bindung der Gläubigen in der Kirche, die im
Vereinigungswesen ihren besonderen Nie-
derschlag findet, zu übernehmen. Der CIC
1983 löste dieses Problem, indem er die zwei

folgenden Prinzipien aufstellt: Unter den
Pflichten und Rechten aller Gläubigen zählt
er erstens das Recht auf Vereinigungsfreiheit
auf (c. 215). Dem entspricht zweitens die

Pflicht, dabei auf das Gemeinwohl der Kir-
che Rücksicht zu nehmen (c. 223§1). Es steht
der kirchlichen Autorität zu, die Rechtsaus-

Übung der Gläubigen im Hinblick auf das

Gemeinwohl zu regeln (c. 223§2). Das Verei-

nigungsrecht (cc. 298-329) folgt mit der Un-
terscheidung zwischen öffentlichen und pri-
vaten Vereinen den «Allgemeinen Normen»
des ersten Buches des CIC. Hier werden erst-
mais öffentliche von privaten juristischen
Personen unterschieden." Diese Normen
über die Rechtspersonen im Kirchenrecht
sind durchaus mit denen des staatsrechtli-
chen Bereichs vergleichbar (cc. 96-123)."

3.1. Öffentliche Vereine

von Gläubigen (cc. 312-320)
Ö//e«t/te/te y'wrà/wcAe Persone« werden

definiert als «Gesamtheiten von Personen

die von der zuständigen kirchlichen Au-
torität errichtet werden, damit sie innerhalb
der für sie festgesetzten Grenzen nach Mass-

gäbe der Rechtsvorschriften im Namen der

6) //artete/« /'/« Atertren r/er Ä/rc/ze
Öffentlichrechtliche Personen erfüllen

die ihnen übertragene Aufgabe «im Namen
der Kirche» (vgl. c. 313). Damit wird der zen-
trale Unterschied zu den privaten Rechtsper-
sonen deutlich, die nur im eigenen Namen
handeln dürfen.

cj Ä7/r/ie««/w//z'c/!e /Jea«//ragMrtg
Die öffentliche juristische Person benö-

tigt eine hierzu noch näher zu definierende
«kirchenamtliche Beauftragung». Denn es

ist nicht in das Belieben einer öffentlichen
Rechtsperson gelegt, ob, wann und auf wel-
chem Gebiet sie im Namen der Kirche tätig
wird.

Öffentliche Vereine, die Ziele im Namen
der Kirche verwirklichen, bedürfen deshalb
eines amtlichen Sendungsauftrages (c. 313).
Dabei ist es ein Novum, dass eine solche
«missio» bzw. ein entsprechendes «manda-
tum» (AA 24) im CIC 1983 auch juristischen
Personen in der Kirche erteilt werden kann.
Wird damit Jurisdiktionsvollmacht juristi-
sehen Personen gegeben, die keine Weihe-
vollmacht erlangen können? Oder ist diese

Leitungsvollmacht, durch die die Hierarchie
diese Vereine «enger mit ihrem eigenen apo-
stolischen Amt» (AA24) verbindet, keine
Jurisdiktionsvollmacht? "

</) Fas/gese/zte Grertze«
ötev JJ7>/tMrtg.sZ>e/-ete/zas

Weil nur öffentliche Rechtspersonen im
Namen der Kirche handeln dürfen, versteht
es sich von selbst, dass sie ihr Wirken nur
«innerhalb der für sie festgesetzten Grenzen
nach Massgabe der Rechtsvorschriften» ent-
falten dürfen.

Für die öffentlichen Vereine bedeutet
dies eine stärkere hierarchische Einbindung.
Die kirchliche Autorität ist ausdrücklich
weisungsbefugt (c. 315). Konkret bedeutet
dies, dass zum Beispiel der gewählte Vorsit-

3.2. Private Vereine von Gläubigen
Die Vereinsfreiheit, die in c. 215 positiv

rechtlich anerkannt wird, tritt bei den priva-
ten Vereinen stärker in den Vordergrund als
bei den öffentlichen Vereinen. Bei den letzte-
ren wird sie eingeschränkt durch die Einbin-
dung in die kirchenamtliche Sendung der
Hierarchie.

32 Vgl. R. Sobanski, Verbandsgewalt und Ju-
risdiktionsgewalt, in : Das konsoziative Element in
der Kirche (Anm. 2), 223-241.

33 Vgl. W. Aymans (Anm. 24), 1052 ff. Zum
Konflikt, der hinter dieser verschiedenartigen
Auslegung liegt, vgl. A.Celeghin, Origine e natura
delle potestà sacra. Posizioni postconciliarii, Bres-
cia 1987.

3*3 Papst Johannes Paul II, Constitutio Apo-
stolica Sacrae Disciplinae Leges, in: lateinisch-
deutsche Ausgabe des CIC 1983, Vlll-XXVII,
XIX und XXI.

35 Vgl. P.A. Bonnet, «Privato» e «Pubblico»
nell'identità delle associazioni dei fedeli discipli-
nate dal diritto ecclesiale, in: Das konsoziative
Element in der Kirche (Anm. 2), 525-546; W.

Schulz (Anm. 2), 40-43.
36 «Durch die Taufe wird der Mensch in die

Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur
Person mit den Pflichten und Rechten,...» (c. 96).

Allerdings bleibt eine minderjährige Person in der

Ausübung ihrer Rechte der Gewalt der Eltern oder
eines Vormunds unterstellt (c. 98§2). Damit kann
also erst eine volljährige Person das Recht auf Ver-

einigungsfreiheit (c. 215) selber in Anspruch neh-

men, was für die Kinder- bzw. Jugendvereine eine

gewisse Einschränkung bedeutet (cc. 97-98).
Juristische Personen in der Kirche sind entwe-

der Gesamtheiten von Personen (zum Beispiel
Körperschaften oder Gesellschaften) oder Sachen

(zum Beispiel Anstalten oder selbständige Stiftun-
gen) (c. 115§1) und diese müssen aus mindestens
drei Personen errichtet werden (c. 115§2). So kön-
nen gemäss CIC 1983 auch juristische Personen
allein oder mit natürlichen Personen eine Vereini-

gung bilden.
32 Vgl. F. Klostermann (Anm. 3), 672-679; vgl.

oben: Anm. 32 und 33.
38 W. Schulz (Anm. 2), 43-47.
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Mit der Anerkennung des Vereinigungs-
rechts in der Kirche hat sich «während der
Konzilsberatungen die Meinung durchge-
setzt, dass man all die Aktivitäten der Gläu-
bigen in den zahlreichen Zusammenschlüs-
sen mit ausgesprochen kirchlicher
Zwecksetzung mangels Errichtung oder Ap-
probation seitens der Hierarchie nicht als
einfache soziale Phänomene ohne recht-
liehe Bedeutung abtun dürfe»^®. Mit dem

Sammelbegriff der privaten Vereine (c. 299)
werden nun neu unterschiedlich struktu-
rierte Personenzusammenschlüsse erfasst.

3.2.7. Mc/z/recT/to/äTz/ge

/zr/vo/e Fferez'/ze (c. 370)
Ein privater Verein, der nicht als juristi-

sehe Person errichtet worden ist (c. 116§2),
kann nicht Träger von Rechten und Pflichten
sein. Da dieser Verein keine Rechtsperson ist,
hat er den grössten Handlungsspielraum. Er
wird auch umschrieben als «Kollektivper-
son»'*". Die Gründungsmitglieder einigen
sich auf eine kirchliche Zielsetzung und auf
Satzungen zur Regelung des Miteinanders
und zur Erreichung des Vereinsziels. Das
Vereinsvermögen wird gemäss den Statuten
frei verwaltet (c. 325). Es kann ein Vermö-
gensverwalter eingesetzt werden (c. 310).

Die 7?7«Ozw(7M/zg in die Kirche besteht
aufgrund der-kirchlichen Zielsetzung und
aufgrund der Aufsicht der kirchlichen Auto-
rität (cc. 305; 323). Ob die Statuten einer sol-
chen Kollektivperson von der zuständigen
Autorität zu überprüfen sind, ist in der Ka-
nonistik umstritten (c. 299§3)'". Die kirchli-
che Autorität hat aber «darüber zu wachen,
dass das Vermögen zu den Vereinszwecken
verwendet wird» (c. 325).

Unter diese Kategorie fallen die kirchli-
chen Vereine mit ausschliesslich Staatsrecht-
liehen Statuten.^

3.2.2. Rec/zte/ä/zz'ge pr/vo/e Ferez'/ze

Ein privater Verein wird rechtsfähig,
wenn die kirchliche Autorität die Statuten
approbiert (c. 322§1) oder ihnen Rechtsper-
sönlichkeit verleiht «durch ein förmliches
Dekret» (cc. 322§1; 116§2). Der kirchenrecht-
lieh private Charakter dieser Vereine wird
dadurch nicht verändert. Sie «gemessen» (c.

323§1) nach wie vor Satzungs- und Leitungs-
autonomie (cc. 321; 323). Letztere zeigt sich
darin, dass sie ihre Vorsitzenden und Amts-
träger frei nach Massgabe der Statuten wäh-
len können (c. 324§1). Aber auch den Präses
kann der private Verein «sich nach Wunsch
frei unter den Priestern wählen» (c.

324§2). Der Kodex folgt in dieser Einschrän-
kung der geistlichen Begleiter auf Priester,
wie auch in der Frage der Leitungsautono-
mie der Vereine dem Konzil (AA 25 b bzw.
AA 19d). Dasselbe Konzil hat aber auch
Laien dazu befähigt, «von der Hierarchie zu

gewissen kirchlichen Ämtern herangezogen
zu werden, die geistlichen Zielen dienen»
(LG 33 c; vgl. c. 145). Dies kann wohl als Hin-
tergrund gelten für die vielerorts übliche
Praxis der Laienpräsides.

Die Ez/zW/z/ftt/zg in die Kirche ist wesent-
lieh stärker als beim nichtrechtsfähigen pri-
vaten Verein. Die vom Gesetzgeber vorge-
schriebene Aufsichtspflicht der Hierarchie
reicht von der Approbation der Statuten (cc.

299§3; 322§2), über die Bestätigung des

geistlichen Beraters, hierzulande Präses ge-
nannt (c. 324§2), bis zur Ausübung echter
Leitungsautorität (c. 323§1). Diese Leitungs-
autorität geht über die allgemeine Auf-
sichtspflicht zur Wahrung der «Unversehrt-
heit von Glaube und Sitte», sowie zur Ver-

hinderung der «Missbräuche in der kirchli-
chen Disziplin» (c. 305§1) hinaus. Darunter
fällt zum Beispiel die Sorge, dass «eine Zer-
splitterung der Kräfte vermieden» und der
Verein «auf das Gemeinwohl hingeordnet
wird» (c. 323 §2). Aber auch in der Vermö-
gensverwaltung steht der kirchlichen Autori-
tät die Überwachung der zweckgebundenen
Verwendung der Vereinsmittel (c. 325 §1) so-
wie ein Kontrollrecht in bezug auf fromme
Verfügungen (c. 325§2) zu. Diese Leitungs-
autorität erlaubt es damit der Hierarchie,
auf vielfältige Weise ihr «regimen» bei den

rechtsfähigen privaten Vereinen durchzuset-
zen.'" «Dass der Durchsetzungsanspruch
der kirchlichen Autorität erhebliche
Probleme aufgibt, wenn die privaten Vereini-

gungen keine [kanonische] Rechtspersonali-
tät besitzen, dafür aber über eine solche
im staatsrechtlichen Bereich verfügen»,'"
dürfte deutlich geworden sein. Dennoch
darf keiner Kollektivperson die kirchliche
Rechtspersönlichkeit aufgezwungen wer-
den, weil damit ein entscheidender Eingriff
in das Selbstbestimmungsrecht, die «auto-
nomia» (c. 323) der Vereine vorgenommen
würde. Das von Konzil (AA 19c) und Kodex
(c. 215) gewährte Recht der Vereinigungsfrei-
heit in der Kirche darf nicht ohne weiteres

eingeschränkt werden. Glaubt die kirchliche

Autorität dies dennoch tun zu müssen, dann
darf es nur zugunsten höherrangiger Rechts-

güter, wie zum Beispiel im Hinblick auf das

Gemeinwohl der Kirche (c. 223), gesche-
hen.

4. Schlussbemerkungen

Hinter diesem weitgespannten Rahmen
der vereinsrechtlichen Kategorien des neuen
CIC ist leicht die Spannung von Freiheit und
Bindung auszumachen. Von Freiheit in der
Kirche war nach einer etwas boshaften Aus-

serung K. Rahners seit dem Apostel Paulus
in der Kirchengeschichte nicht mehr oft die
Rede.'" Rahner selbst hat dieses Thema in
die wissenschaftliche Diskussion 1952 einge-
führt. Er bezeichnete dabei die Kirche als

Ort der neuen, befreiten Freiheit und for-
derte für das Recht in der Kirche, dass Frei-
heit ein fundamentales Prinzip der kirchli-
chen Rechtsordnung sein müsse.

Dass dies sowohl in der Theologie, als
auch in der Kanonistik weitergedacht wurde,
dies wird in Ansätzen auch im neuen Recht
auf Vereinigungsfreiheit in der Kirche greif-
bar, das sowohl vom Konzil (AA 19c) als
auch vom Kodex (c. 215) anerkannt wird.

Hrfr/an Loreto«

75er 75/p/oOTt/ieo/oge M/zd Km/zo/z/jZ (7/c. /Mr.

ozzz.j Tdr/ö/j Lore/a« 15/ Doze/zt cm ÄaZec/zeZ/-
sc/zezz /ni/i'/M/der 77zeo/og/5c/zezz FöLm/Zü/iMzern

« AaO., 36.
"o AaO., 48.
t' W. Schulz sieht beide Möglichkeiten (aaO.,

50). Für H. Schnizer braucht es diese Überprü-
fung, vgl. H. Schnizer (Anm. 2), 464.

t- Vgl. oben, 6.
t3 Vgl. W.Schulz (Anm.2), 55.

tt AaO., 56.
t- Vgl. K. Rahner, Die Freiheit in der Kirche,

in: Schriften zur Theologie Bd. 2, Einsiedeln-
Zürich-Köln 1958, 95.

Kirche in der Schweiz

Sommersitzung der St. Galler Dekane

Seit der Berichterstatter als Informa-
tionsbeauftragter des Bistums St. Gallen tä-

tig ist, und das sind nun über elf Jahre, gehö-
ren die regelmässigen Aussprachen der De-
kane mit dem Bichof und weiteren Mitglie-
dern der Bistumsleitung zu den wertvollsten
Zusammenkünften. Das darf festgestellt

werden, obwohl in dieser Periode in sämtli-
chen Dekanaten mindestens zwei Wechsel
stattgefunden haben. Der neueste ist jener
im Dekanat St. Gallen. Erstmals als Dekan
an einer solchen Zusammenkunft teilge-
nommen hat der St. Galler Spitalpfarrer
Klaus Dörig, der von den Seelsorgern im De-
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CH
kanat zum Nachfolger von Meinrad Gem-
perli erkoren wurde, welcher als Stadtpfarrer
nach Wil gewählt worden war.

An der traditionellen Sommersitzung
standen aktuelle Fragen im Vordergrund, die
einerseits das Bistum St. Gallen, anderseits

jedoch die Kirche in der ganzen Schweiz be-

treffen. So orientierte Bischof Otmar Mäder
die Dekane über rf/e S/h/at/cw «oc/z efe/'

Mwteööerna/z/we vo« Ztec/zo/ JFo//ga/?g

//aas, und zwar an Hand der Erklärung der
Bischofskonferenz vom 14. Juni 1990. Es sei

vor allem wichtig, dass man die Spannungen
von beiden Seiten sehe. Kollegialität setze

stets Gegenseitigkeit voraus. Die Bischöfe in
unserem Land seien weder 1988, als Wolf-
gang Haas zum Koadjutor ernannt worden

war, noch jetzt beim Rücktritt von Johannes
Vonderach mit einer eigenen Information
bedacht worden. Die Bereitschaft zum Ge-

spräch dürfe von keiner Seite verweigert wer-
den. Der Austritt aus der Kirche sei sicher
auch keine Lösung. Schliesslich sei es eine

Frage der Ehrlichkeit gewesen, nach aussen

zu bekennen, dass die Bischofskonferenz an
ihrer letzten Tagung in Einsiedeln keine

Lösung gefunden hat. Immerhin seien Vor-
Schläge für praktische Schritte eingebracht
worden.

In der anschliessenden Aussprache teil-
ten die Dekane ihre Beobachtungen und Er-
fahrungen aus den Pfarreien und Dekanaten
mit. Betont wurde dabei die Bedeutung der
staatskirchenrechtlichen Strukturen, welche

Möglichkeiten zur Mitsprache der Gläubi-
gen in manchen Bereichen offen lassen und
die es auch entsprechend zu nutzen gilt.

Die Tatsache, dass <7e/' /sto« in der
Schweiz zur drittgrössten Glaubensgemein-
schaft geworden ist, hat auch die Dekanen-
konferenz beschäftigt. Domkustos Dr. Paul
Strassmann berichtete über vorausgegan-
gene Beratungen in der Missionskonferenz,
wo man sich vor allem mit der Frage ausein-

andergesetzt hatte, wie die Information ver-

Blauring und Jungwacht sind dabei, ge-
samtschweizerisch eine neue Struktur aufzu-
bauen. Die Kinder und Leiter und Leiterin-
nen sollen dadurch im Verlauf der nächsten
Jahre Mitglieder eines Vereins werden. In
vielen Kantonen ist darum eine Statutendis-
kussion im Gang, in einigen sogar bereits ab-

geschlossen. Auch Seelsorger und Seelsorge-
rinnen werden in die Vernehmlassung mit
einbezogen und um ihre Stellungnahme ge-
beten. Dabei tauchen immer wieder grund-

bessert werden kann. Die Dekane hiessen

den Vorschlag gut, in Zusammenarbeit mit
der SKAF in Luzern für Seelsorger eine Ta-

gung anzubieten, die sich dafür interessieren
und mit der Problematik konfrontiert sind.

Der Bischöfliche Kanzler, Albert Breu,
orientierte sodann über die im Gang befind-
liehe Umstellung auf den neuen F//th/h/72KS.

Danach wird der Bischof selber fortan alle
vier Jahre in jede einzelne Pfarrei zur Firm-
spendung kommen, jeweils im Anschluss an
die kanonische Visitation. Nach zwei Jahren
wird ein anderer Firmspender die Kinder -
vorläufig der fünften und sechsten Klasse -
firmen. In ganz grossen Pfarreien kann wei-

terhin jedes Jahr eine Firmung gehalten wer-
den. Dabei schloss Bischof Otmar Mäder
nicht aus, für andere besondere Anlässe
auch in der Zwischenzeit einmal in eine Pfar-
rei zu gehen.

Die Dekane sind gebeten worden, allfäl-
lige Wünsche aus ihrer Sicht oder derjenigen
eines Pfarrers baldmöglichst dem Kanzler zu

melden, weil nachher Verschiebungen kaum
mehr möglich sein werden. Darüber hinaus

erging die dringende Bitte an die Dekane und
die übrigen Pfarrer, Datenwünsche jeweils
beim Vorliegen des Entwurfes für den

nächstjährigen Terminplan anzubringen,
weil nachträgliche Begehren stets zu zahlrei-
chen anderen Umstellungen führen.

Am Schluss der Zusammenkunft, an der

die Dekane sich immer auch zum Gebet ver-
sammeln, wurde auf die zahlreichen ermuti-
genden Erfahrungen in so vielen Pfarreien
hingewiesen, in denen gemäss dem Motto
des Bistumstreffens vom Herbst 1987 so

viele gemeinsam unterwegs sind. - Die näch-
ste Dekanenkonferenz ist angesetzt auf Mitt-
woch, den 19. September 1990.

A/woW fi Stawp///

Arao/d ß. Stomp//; /5t /n/b/7?/at/o/75Ôeaz//-

t/r/gte/' tfe5 ß/5t///?/5 St. G/z/fet! !/«d des Ärat/zo//-

sc/ien Jfo/î/e55/o/î5te/75 /fes Jfß//to//5 St. Go/fe/i

sätzliche Fragen auf (zum Beispiel die Frage
nach den Folgen der neuen Struktur für die

Beziehung zwischen Schar und Pfarrei). Fol-
gende Informationen über Hintergründe
und kirchenrechtliche Bedeutung der neuen
Vereinsstruktur möchten hier weiterhelfen.

Blauring und Jungwacht als

kirchliche Vereine

Pfarreien und Ordinarien sind insofern
von der Neukonstituierung mitbetroffen, als

Blauring und Jungwacht damit auch als

kirchliche Vereine anerkannt werden möch-
ten. Die beiden Verbände verstehen sich als

Teil der Kirche und wollen dies auch in recht-
lichem Sinne sein. Seit 1983 gibt es ein kirch-
liches Vereinsrecht. Diese Neuerung im CIC
bedeutet eine Konkretisierung ekklesiologi-
scher Aussagen des Zweiten Vaticanums. '

Die Glaubenden sind Subjekte in der Kirche
und gestalten diese eigenverantwortlich mit.
Das Konzil sieht die Laien nicht als durch
den Klerus betreute Objekte, sondern als

mündige Christen und Christinnen kraft ei-

gener kirchlicher Berufung. Christen und
Christinnen nehmen diese Berufung auch

wahr, indem sie aus eigener Initiative Ge-
meinschaften bilden, um Kirche zu leben.
Nach dem CIC 1983 können darum Vereine

von Glaubenden, die ihren Zweck aus der

Nachfolge Jesu ableiten, den Status einer
kirchlichen Rechtspersönlichkeit erlangen.
Die Anerkennung erfolgt, indem ihre Statu-
ten durch die zuständige Instanz der Kir-
chenleitung genehmigt werden.

«Kirche sein» lautet einer der Grund-
Sätze von Blauring und Jungwacht. Die bei-
den Kinderverbände tragen durch ihr Enga-
gement zu einer kinder- und jugendfreundli-
chen Kirche bei. Sie wollen ihre eigene Le-
benskultur in die Pfarreien einbringen und
so Kirche mitgestalten.

Private kirchliche Vereine sind autonom
in der Wahl ihrer Leitung und geben sich
auch die Statuten zur Verwirklichung ihrer
Ziele selber. Der CIC 1983 räumt jedoch der

kirchlichen Autorität «Aufsicht über Glaube
und Sitten» ein, wie dies auch gegenüber den
einzelnen Glaubenden der Fall ist." Die
neuen Statuten von Blauring und Jungwacht
versuchen beiden Polen Rechnung zu tragen:
sowohl der Vereinsautonomie als auch der

Kirchenbindung.

Zur Geschichte
Bereits 1983 hat man sich im Schweizeri-

sehen Katholischen Jugendverband (SKJV
Dachverband von Blauring, Jungwacht und
Junger Gemeinde) Gedanken gemacht über
eine mögliche Anerkennung der katholi-
sehen Jugendverbände als Rechtspersonen
im Sinn des neuen Kirchenrechts. Eine «Ar-
beitsgruppe Verband» nahm im SKJV die
Arbeit auf, um sowohl zivil- als auch kir-
chenrechtliche Voraussetzungen für diesen

Schritt abzuklären.
Innerhalb von Blauring und Jungwacht

bildete sich bald darauf eine eigene «Ar-
beitsgruppe Statuten», um die spezielle Si-

tuation der beiden Kinderverbände zu be-
leuchten. Mehr und mehr erkannte man in
der Neustrukturierung auch eine Chance,
durch eine Erweiterung von Mitbestimmung
und Mitverantwortung die Verbandsdemo-
kratie auszubauen. Für zivilrechtliche Fra-

Blauring und Jungwacht
werden Vereine
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gen holte die Arbeitsgruppe bei vereinsrecht-
lieh erfahrenen Juristen Unterstützung. An
der Bundeskonferenz vom September 1988

wurde schliesslich der Entscheid gefällt, für
alle Ebenen der Verbände eine Vereinsstruk-
tur zu schaffen und die hierfür notwendigen
Schritte in die Wege zu leiten.

Bundesstatuten - Kantonalstatuten
Zunächst wurde die kirchliche Anerken-

nung der Statuten von Blauring und Jung-
wacht auf Bundesebene angestrebt. Auf
Bundesebene haben die beiden Verbände be-
reits bisher als Vereine bestanden. Mitglieder
des Schweizerischen Blauring und des

Schweizerischen Jungwachtbundes waren
die Delegierten der Kantone an der Bundes-
konferenz als Einzelpersonen. Nach den

neuen Statuten sind nicht mehr einzelne De-

legierte, sondern die Kantonalvereine als ju-
ristische Personen Mitglieder der Bundes-
vereine.

Nach wie vor gibt es auf Bundesebene
zwei Verbände: den Schweizerischen Blau-
ring und die Schweizerische Jungwacht.
1989 sind ihre neuen Statuten durch die Bun-
deskonferenz verabschiedet und von der
DOK genehmigt worden.

Die Kinder und Leiter und Leiterinnen
werden Mitglieder der nun neu zu gründen-
den Kantonalvereine bzw. Regionalvereine
sein. Bereits heute liegt die Verantwortung
für Leiter- und Leiterinnenausbildung,
Scharbegleitung usw. in den einzelnen Kan-
tonen. Es geht bei der Vereinsgründung also
nicht um die Schaffung einer völlig neuen
Struktur, sondern um deren juristische Ver-
fasstheit. Damit auch die Kantonalvereine
als private Vereine kirchlichen Rechts gelten,
bedürfen ihre Statuten der Genehmigung
durch die Bundeskonferenz im Einverneh-
men mit der DOK.

Zur Vereinfachung der Vernehmlassung
in den Kantonen sind Modellstatuten erar-
beitet worden. Von Ausnahmen abgesehen,
können diese entsprechend den Bedürfnis-
sen und Gegebenheiten im Kanton abgeän-
dert werden. Einige Artikel sind für die Ge-

nehmigung durch die Bundeskonferenz bin-
dend, weil sie Voraussetzung für eine kirchli-
che Anerkennung sind. Dazu gehören insbe-
sondere der Zweckartikel und die Artikel
über Wahl und Funktion der Präsides. Da-
mit Kantonalstatuten von der Bundeskonfe-
renz genehmigt werden können, müssen sie

aber auch mit den Grundsätzen von Blau-
ring und Jungwacht zu vereinbaren sein und
den Scharen eine möglichst grosse Autono-
mie gewährleisten.

Für die Struktur der Kantonalvereine
gibt es verschiedene Modelle:

Es gibt einen Kantonalverein Blau-
ring und einen Kantonalverein
Jungwacht. Dieser ist Mitglied beim
Schweizerischen Blauring bzw. bei
der Schweizerischen Jungwacht.

oder Es gibt einen gemeinsamen Jubla-
Verein auf Kantonsebene. Dieser ist
Mitglied in beiden Bundesvereinen.

In einigen Kantonen gibt es Regionallei-
tungen, welche Leiter- und Leiterinnenkurse
durchführen und die Scharen begleiten. In
kleinen Kantonen gibt es keine Regionallei-

tungen. Je nach Situation wird es sinnvoll
sein, als Region eine eigene Vereinsstruktur
zu haben oder nicht. Es gibt folgende Mög-
lichkeiten:

Die Regionen sind Sektionen des

entsprechenden Kantonalvereins.

Die Scharen sind Sektionen der
Kantonalvereine. Die Kinder und
Leiter und Leiterinnen Mitglieder
des Kantonalvereins.

oder Die Regionen sind als eigene Vereine

mit eigenen Statuten verfasst. Sie

sind Mitglied beim entsprechenden
Kantonalverein.
Die Scharen sind Sektionen der Re-

gionalvereine. Die Kinder und Lei-
ter und Leiterinnen Mitglieder des

Regionalvereins.

In einer früheren Phase der Strukturdis-
kussion wurde auch die Möglichkeit geprüft,
dass jede Schar sich als Verein konstituieren
würde. Diese Form würde die Schaffung der

gesetzlich vorgeschriebenen Organe (GV,
Vorstand, GPK) und eine hohe Motivation
für die Auseinandersetzung mit strukturel-
len Fragen in den Scharen voraussetzen. Zur
Entlastung der Scharen hat sich die Bundes-
konferenz für das «Sektionsmodell» ent-
schieden. Innerhalb der Kantonalstatuten
soll jedoch für die einzelnen Scharen eine

möglichst grosse Autonomie gewährleistet
sein. Dass Scharen dennoch Vereine mit eige-

nen Statuten werden, ist nicht ausgeschlos-
sen. Dies muss sich allerdings im einzelnen
Fall mit der neuen Gesamtstruktur vereinba-
ren lassen. Aus juristischen Gründen sind
Scharstatuten nur dann sinnvoll, wenn sich
ein ganzer Kanton dafür entscheiden würde.

Demokratie und Solidarität
Ziel der Vereinsstatuten ist auch die

Schaffung demokratischer Strukturen. Die
Mitbestimmung der Kinder für das Pro-
gramm der Schar wird verankert. Damit soll
die von Blauring und Jungwacht geforderte
Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen auch innerverbandlich Gewicht be-
kommen.

Das Leiter- und Leiterinnenteam wird die

Scharleitung wählen und jährlich bestäti-
gen. Damit bietet sich immer wieder Gele-
genheit, über Form und Besetzung der
Scharleitung zu diskutieren. Die garantierte
Mitsprache des Leitungsteams dürfte auch
das Bewusstsein einer Mitverantwortung für
das Gesamte der Schar unterstützen. Auch
die oder der Präses wird vom Leiter- und Lei-
terinnenteam im Einvernehmen mit dem

Pfarrer gewählt. Die Möglichkeit der Präses-
wähl ist im neuen Kirchenrecht vorgesehen,
weil es für alle Beteiligten wichtig ist, dass
eine pfarreiliche Begleitperson auch das Ver-
trauen der ehrenamtlichen Leiter und Leite-
rinnen geniesst.

Schliesslich soll auch die Mitsprache der
Scharen bei der Wahl ihrer Kantonsleiter
und -leiterinnen verankert werden. Wie das
bei einigen Kantonen schon bisher üblich ist,
sollen die kantonsverantwortlichen ihre
Aufgabe im Auftrag der Scharen überneh-
men und von diesen auch als ihre Vertreter
und Vertreterinnen auf Bundesebene akzep-
tiert sein.

Blauring und Jungwacht hoffen, mit der
neuen Vereinsstruktur eine solide zivil- und
kirchenrechtliche Situation zu schaffen. Es

geht den beiden Verbänden in erster Linie
um eine juristische Grundlage für das, was
sich in der Praxis bewährt hat.

Die Bundesleitungen von Blauring und
Jungwacht stellen Interessierten die Modell-
Statuten gerne zur Verfügung, ebenso die
Adressen der kantonalen Kontaktpersonen
für die Vereinsgründungen: Bundesleitun-
gen Blauring und Jungwacht, St. Karliquai
12, 6000 Luzern 5; Telefon 041-51 18 06 bzw.
041-51 37 45.

Mfir/7e-77zeres Bee/er

Mz7rze-77ze/-es See/er zs? ßzzzzcfespräses des'

Sc/zwe/zemc/zen B/ozz/7ng

' LG Art. 35, AA Art. 18 u.a.
^ Adrian Loretan hat an der diesjährigen Kan-

tonspräseskonferenz von Blauring und Jungwacht
über Möglichkeiten und Grenzen kirchlicher Ver-
einsautonomie referiert. Ein Beitrag von ihm fin-
det sich in dieser Ausgabe auf Seite 478 ff.
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Missionarische Bildungsarbeit im Herbst 1990

Vor wenigen Tagen wurde die Muster-

Sendung der Materialien zum Monat der

Weltmission den Pfarrämtern und weiteren

regelmässigen Empfängern zugestellt. Die

MISSIO-Arbeitsstelle hat diese Arbeits-

unterlagen in Zusammenarbeit mit den re-

gionalen Missionskonferenzen und mit der

Kooperation Evangelischer Kirchen und

Missionen (KEM) zusammengestellt. Im

Auftrag der Schweizer Bischöfe bittet die

Stiftung MISSIO als «Anwalt der Welt-

kirche» um gebührende Beachtung der er-

haltenen Arbeitshilfen. (Wer aus Versehen

übergangen wurde, bestelle die Materiaisen-

dung bei MISSIO, Postfach 106, 1700 Frei-

bürg 2.)
Die Unterlagen bilden - über den unmit-

telbaren Anlass, den Sonntag der Weltmis-

sion vom 21. Oktober 1990, hinaus - eine

Fundgrube von Anregungen und Hilfsmit-
teln zur missionarischen Arbeit in Katechese

und Erwachsenenbildung.

Mission und Frieden
heisst die thematische Grundlinie der

Bildungsarbeit dieses «missionarischen

Herbstes». Es geht konkret um den dritten
Teil der Trilogie des ökumenischen Pro-

zesses für Gerechtigkeit, Frieden und Be-

Währung der Schöpfung. Das Thema ist mit
der Bildungsarbeit der KEM sowie mit der

Aktion 1991 von Fastenopfer und Brot für
Alle abgestimmt. So wird den Pfarreien eine

ökumenische Zusammenarbeit und eine

einheitliche Ausrichtung der Bildungsarbeit
für 1990/91 erleichtert. Aus missionstheolo-

gischer Sicht liegt der Schwerpunkt auf fol-

gendem: Das Evangelium des Friedens will
gelebt und verkündet werden; christliche Ge-

meinden sind die Friedensbewegung Gottes

auf Erden; sie entwickeln mehr und mehr

ihre eigenen Schalom-Dienste und Schalom-

Ämter; die Ortskirchen helfen einander,

quer durch die Welt, den Frieden zu leben

und zu verkünden.

«Friede blüht uns allen»

lautet das diesjährige Leitwort (rätoro-
manisch: Pasch, la flur per nus tuts; fran-

zösisch: Si tu veux la paix... donne-LUI sa

place.!; italienisch: Provochiamo la pace).

Es erhält seine augenzwinkernde, ja schelmi-

sehe Kraft durch die Doppelbedeutung von
«blühen»: Einerseits empfinden wir, dass

Blumen ohne menschliches Zutun blühen;
Frieden ist also ein Geschenk Gottes, eine

(zu erbetende) Gnade. Andererseits bezeich-

net die sprichwörtliche Wendung «uns blüht

etwas» eine undefinierbare Bedrohung

(« wenn du das tust, blüht dir eine Tracht

Prügel»); Friede ist also eine Unruhe stif-
tende Aufgabe, die nur erreicht werden kann

durch Auseinandersetzung, Kampf um Ge-

rechtigkeit.
Der MISSIO-Kleber, der für die kateche-

tische Arbeit zur Verfügung steht und unter
anderem der Jugend-Missionszeitschrift
JUMI beigelegt ist, zeigt darum einen Blu-

menstrauss, wobei eines der Blätter wie ein

Schwert aussieht (vgl. Mt 10,34).

«Tauet, Himmel, den Gerechten»

Das Leitwort und damit die ganze Bil-

dungsarbeit basiert auf der alttestamentli-

chen Lesung des 29. Sonntages im Jahres-

kreis A, auf den dieses Jahr der Sonntag der

Weltmission fällt: (Deutero-) Jesaja 44,24

bis 45,8 (gegenüber dem Lektionar leicht er-

weitert). Die letzten Verse dieser Prophétie,
die Anregung zum Adventslied «Tauet, Hirn-

mel, den Gerechten» waren, gaben auch die

Idee für das Leitwort:
7aw/, /Ar //Aw/we/, von oben,

/Ar IFo/Ae«, /asV GerecAZ/gAre// regnen /

D/e Erde /ne s/cA an/nnrf Ar/nge das

//<?// Aervor,
s/e /asse GerecAZ/g/ce// s/tr/essen.

7cA, der //err, w/// es vo//Ar/ngen.

Auf diese Prophétie baut die ganze Bil-

dungsarbeit - besonders die Bibelarbeit -
auf: Friede (als Inbegriff des erfahrenen und

verheissenen Heils) wird uns geschenkt

«vom Himmel her»; aber nichts kann blühen

ohne die «Bereitschaft» «von unten her»: die

Erde, das heisst wir selbst müssen den Frie-

den aufspriessen lassen; doch unerwartet
kann der Friede aufblühen: Wie zur Zeit des

Propheten Deutero-Jesaja gibt es auch heute

«Kyros»-Typen und ein unerwartetes Ein-

greifen Gottes in die Geschichte; und dieser

Friede gilt allen: allen Völkern und Rassen,

allen Kulturen und Religionen.
Diese Gedanken sind im «Arbeitsheft»,

im «Bibelheft» und auch in den Bausteinen

zur Predigt näher ausgeführt.

Gottesdienst - mit bewusst gemachter
weltkirchlicher Dimension
Zum dritten Mal empfielt MISSIO, dass

sich der Monat der Weltmission um den

Sonntag der Weltmission ausbreiten möge.

Im «Arbeitsheft» sind darum liturgische

Vorschläge für alle Sonn- und Feiertage vom
7. Oktober bis zum Christkönigsfest enthal-

ten: Einführung, Bussgedanke, Fürbitten,
Besinnung nach der Kommunion. Diese rieh-

ten sich nach den offiziellen liturgischen Tex-

ten aus, berücksichtigen aber auch die söge-

nannten Zwecksonntage (in dem vom Direk-

torium, S. 13, geöffneten Rahmen). Die Ii-

turgischen Vorschläge wollen also keine zu-

sätzlichen Gedanken für die jeweilige
Gottesdienst-Gestaltung anhäufen, sondern

helfen, die «missionarische Dimension» der

vorgegebenen Texte zu entdecken.

Neben dem «Tag der Völker», dem

«Bibel-Sonntag» und dem Elisabethenopfer
des Schweizerischen Frauenbundes wird die-

ses Jahr auch auf die Eröffnung des Hall-
jahres am Samstag vor dem Christkönigs-
fest sowie das Hausgebet im Advent hinge-

Das Rollenbüchlein der Gemeinde
Es ist ein Anliegen der MISSIO-

Arbeitsstelle, dass das Gottesdienst-

Büchlein möglichst breit gestreut und von

möglichst vielen Leuten gelesen wird. Dank

einer bewährten Zusammenarbeit mit Mit-
gliedern verschiedener Missionsinstitutio-

nen der deutschsprachigen Schweiz vermag
MISSIO dieses farbig gestaltete Büchlein re-

lativ billig herzustellen. Der Aufwand kann

aber nur gerechtfertigt erscheinen, wenn es

der missionarischen Bewusstseinsbildung

dient. Wer am Sonntag der Weltmission

einen Gottesdienst leitet, möge darum das

«Rollenbuch» (mit KGB- und mit neuen Lie-

dern) benützen und dann empfehlen, das

Büchlein mit nach Hause zu nehmen.

Poster
Das Plakat, das in der Kirche aufgestellt

und in der Predigt erläutert werden kann,

stellt eine bibellesende Familie aus Pakistan

dar. Es weist somit auf die Gegend hin, in

welcher die Prophétie des Deutero-Jesaja

entstanden ist: das Zwei-Strom-Land (des-

sen gegenwärtige kriegerische Not in star-

kern Kontrast steht mit den friedlich-ernsten
Gesichtern auf dem Plakat).

Neu: Tonbild «Gehl hinaus!»
Karl Gähwyler hat für MISSIO ein Ton-

bild entworfen und geschaffen, das sich für
den Religionsunterricht der Oberstufe und

für die Erwachsenenbildung eignet. René

Däschler erarbeitete dazu katechetische

Hinweise. Das Tonbild, das für Fr. 128.— ge-

kauft oder gratis ausgeliehen werden kann,

thematisiert die Missionsaufgabe der Kirche

in der heutigen Weltsituation und die Solida-

rität zwischen den Ortskirchen.

Ausblick bis 1993

Eine «Ökumenische Themensuch-
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gruppe», bestehend aus theologischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern von Fasten-

opfer, Brot für Alle, KEM und MISSIO/
Missionskonferenzen hat für die Bildungs-
arbeit Herbst 1991 bis Sommer 1993 (Zwei-
jahreszyklus) das Thema «Lateinamerika
und Karibik» bestimmt. Es steht in Zusam-
menhang mit dem 500. Jahrestag der «Ent-
deckung Amerikas» durch Christoph Ko-
lumbus am 12. Oktober 1492. In der missio-
narischen Bildungsarbeit wird es sicher nicht
darum gehen, dieses Jubiläum der «Chri-
stianisierung Amerikas» triumphalistisch zu

begehen; vielmehr werden es Jahre der Busse

für das von den Kolonial- und Industrie-
mächten den indianischen Völkern angetane
Unrecht werden; es wird um die Frage gehen,

was Mission in der dortigen Armutssitua-
tion der Mehrheit der Bevölkerung bedeutet.
Die nähere Formulierung der Thematik für
1991/92 und 1992/93 wird in den nächsten

Monaten erfolgen.
Am/ Jeonnerat

Ata/ /eöflnera/ is7 f/tao/og/sc/tar Mitarbeiter
e/er M/SS/CM rbeitasie//e m Freiburg

Berichte

Zusammenarbeit der Männerorden

Die Schlagzeilen der diesjährigen Ver-

Sammlung der Vereinigung der Höhern Or-
densobern der Schweiz (VOS) könnten etwa
so lauten: Die Orden wollen ihre Sonntags-
aushilfen untereinander besser koordinie-
ren. Ökonomen und Ökonominnen der reli-
giösen Gemeinschaften erhalten ein Forum,
um ethische Probleme rund ums Geld zu be-

sprechen. Für die Aufenthaltsgenehmigung
ausländischer Ordensleute muss eine politi-
sehe Lösung gesucht werden. Eine neue In-
formationssteile wird versuchen, der
Stimme der Armen aus der Dritten Welt bes-

ser Gehör zu verschaffen. Weihbischof
Gächter nimmt Stellung zum «Fall Haas».
Paul Hinder wird neuer VOS-Präsident. Die
Obern machen sich Gedanken über den Um-
gang mit Ordensnachwuchs.

Sonntagsaushilfen
Die in Delsberg vom 19. bis 21. Juni ver-

sammelten Äbte und Provinziale wurden an
ein Papier erinnert, das ihre Pastoralkom-
mission ihnen schon letztes Jahr vorgelegt
hatte. ' Darin wird nach dem Stellenwert der
Eucharistie innerhalb und ausserhalb der

Ordensgemeinschaft gefragt. «Nach wel-
chen Kriterien leisten wir Sonntagsaushil-
fen?», ist eine der Fragen, die nun aufgegrif-
fen werden sollen, nachdem das Papier seit
der letzten VOS-GV in den Schubladen gele-

gen hatte.
Der Vorstand der Obernvereinigung soll

den Mitgliedern Anregungen geben, um auf
lokaler Ebene die Sonntagsaushilfen der ver-
schiedenen Gemeinschaften besser zu koor-
dinieren. Dabei ginge es auch um eine «Stra-
tegie der Nicht-Aushilfe», nämlich dann,
wenn der Einsatz von Ordenspriestern nur
dazu dient, ein sinnlos grosses Angebot an
Eucharistiefeiern aufrecht zu erhalten oder

fällige Neustrukturierungen der Seelsorge

zu verhindern.

Das Geld der Klöster
Verglichen mit dem nationalen Vermögen

ist die Finanzkraft der Klöster in der Schweiz

sicher recht bescheiden. Dennoch gehen an-
sehnliche Summen durch die Hände ihrer
Ökonomen und Ökonominnen, vor allem
bei Gemeinschaften, denen Gelder für die

Arbeit in der Dritten Welt anvertraut wer-
den. Darum unterbreitete der VOS-Vorstand
der Versammlung in Delsberg das Traktan-
dum «Ethik im Umgang mit Finanzen in den

religiösen Gemeinschaften». Gestützt auf
die Justitia et Pax-Studie «Wie verantwort-
lieh Geld anlegen?» schlägt er ein koordi-
niertes Handeln möglichst vieler kirchlicher
Institutionen vor. Er verspricht sich davon
eine «moralische Wirkung bis in die

Wirtschafts- und Bankenkreise hinein».
Die Generalversammlung stellt sich hin-

ter einen Antrag, in dem es unter anderem
heisst: «Die Mitglieder der VOS regen an, in
Zusammenarbeit mit andern Vereinigungen
und wenn möglich auch mit andern kirchli-
chen Institutionen, ein Forum zu schaffen,
in welchem die Ökonomen und Ökonomin-
nen Probleme des Geldverkehrs und der

Geldanlagen miteinander besprechen. In
diesem Forum kommen praktische und
grundsätzliche Fragen zur Sprache, mit
denen es die jeweiligen Verwaltungsleute,
aber auch die Obern und Oberinnen in ihren
Entscheidungen zu tun haben.»

Ausländische Mitglieder
Es kommt immer wieder vor, dass Orden

Schwierigkeiten haben, für ausländische
Mitbrüder oder Mitschwestern eine Aufent-
haltsbewilligung zu erhalten. Vor allem für

interne Aufgaben fehlt der Titulus, um von
den Behörden eine solche Erlaubnis zu be-

kommen. Dies gilt auch für Postulanten und
Novizen. Für sie wäre überdies eine bloss
kantonale Lösung ungenügend, wenn es sich

um eine Gemeinschaft handelt, die ihre Nie-
derlassungen in verschiedenen Kantonen
hat.

Die Versammlung war sich bewusst, dass

wahrscheinlich eine Gesetzesänderung auf
nationaler Ebene nötig ist, um eine Regelung

zu erhalten, die allseits befriedigt. Sie gab
dem Vorstand den Auftrag, mit den Vereini-

gungen der Ordensoberinnen und mit den

Bischöfen Schritte in diese Richtung zu un-
ternehmen.

Information Dritte Welt
Je etwa 500 Schweizer Ordensmänner

und -frauen leben in der Dritten Welt. Die
Pastoralkommission der VOS ist sich be-

wusst, dass in diesen 1000 Missionaren und
Missionarinnen ein «Informations-Poten-
tial» steckt, das für die Bewusstseinsbildung
in der Heimat nutzbar gemacht werden
kann. Deshalb schlug sie schon vor drei Jah-

ren vor, eine «Informationsstelle Dritte
Welt» zu schaffen, um Nachrichten, die von
diesen Ordensleuten kommen, für die Me-
dien in der Schweiz aufzubereiten. Sie soll
vorerst auf drei Jahre und auf 30% be-

schränkt sein.

In Franz Dähler, einem ehemaligen
«Wendekreis»-Redaktor, konnte nun end-
lieh ein kompetenter Journalist für diese

Stelle gefunden werden. Er nimmt seine Ar-
beit am 1. September auf und ist darauf an-
gewiesen, dass Brüder und Schwestern aus
der Dritten Welt ihn mit «Rohstoff» ein-
decken.

Im letzten Augenblick war allerdings die

Schaffung der Stelle gefährdet. Es war von
Anfang an klar, dass die dafür jährlich not-
wendigen 30000 Franken nicht aus dem

VOS-Budget, sondern aus freiwilligen Spen-
den der missionierenden Orden aufgebracht
werden sollen. In Delsberg gab unter ande-

rem der Verteilschlüssel einiges zu reden.

Umstritten war auch die «politische» Aus-

richtung der Stelle (die mit Stichworten wie

«Option für die Armen», konziliarer Pro-
zess umschrieben werden kann). In einer
schriftlichen Stellungnahme lehnte eine Ge-
meinschaft ihre Unterstützung ab mit der

Begründung: «Bedenken erregt das Ziel,
über Gerechtigkeit und Frieden zu informie-
ren.»

Wahlen
Anstelle des nach acht Jahren demissio-

nierenden Redemptoristen Louis Crausaz
wurde der Kapuziner Paul Hinder neuer Prä-

1 Vgl. SKZ 29-30, S. 479 f.
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sident der Vereinigung der Höhern Ordens-
obern der Schweiz, die 39 Mitglieder zählt

(mit insgesamt rund 2430 Ordensmännern).
Neues Mitglied des Vorstandes ist der Spiri-
taner Claude Etienne. Der Dominikaner
Franz Müller und der Marianist Paul Voll-
mar wurden neu in die Pastoralkommission
gewählt.

«Fall Haas»
Wie jedes Jahr nahm auch der zustän-

dige Ressortinhaber der Bischofskonferenz,
Weihbischof Martin Gächter, zeitweise an
der VOS-GV teil. Angesprochen auf den
«Fall Haas», appellierte er an die Bereit-
Schaft, den Dialog nicht abbrechen zu las-

sen. Die Bischofskonferenz versuche, zwi-
sehen den Lagern Brücken zu schlagen.
Gächter gab zu bedenken, dass gewisse An-
liegen von Bischof Wolfgang Haas durchaus

berücksichtigt werden sollten. Er nannte als

Beispiel die «Erhaltung von Substanz» in
der Ökumene.

Auf die Frage, ob in den Herzen mancher
Bischöfe die neuen Bewegungen die Orden
verdrängten, meinte Martin Gächter: «Die
Bewegungen können nicht die Aufgaben der
Orden übernehmen. Die meisten Bischöfe
sehen dies auch so.»

Nachwuchs: ein Geschenk
Der Studientag im Rahmen der diesjähri-

gen VOS-Versammlung war der Integration

der neuen Ordensmitglieder gewidmet. Der
in Innsbruck lehrende Jesuit Klemens

Schaupp steckte in einem viel diskutierten
Impulsreferat den soziologischen und gei-

stesgeschichtlichen Rahmen der Frage ab.

Auch angesichts der aktuellen kirchenpoliti-
sehen Situation in der Schweiz und der kirch-
liehen Grosswetterlage war seine Skizze der
verschiedenen Gesellschaftsmodelle sehr

hilfreich.
Bis vor kurzem (vor Vaticanum II) war

ein Säulen-Modell vorherrschend. Die Kir-
che bildete wie andere Bereiche eine in sich

abgeschlossene Säule. Im neuen Modell der
«entfalteten Moderne» (Karl Gabriel) aber
ist die Kirche bloss einer der vielen Kreise,
die sich da und dort überschneiden. Der ein-
zelne ist von Fall zu Fall Teil einer dieser Le-
bensweiten. Dies bringt nicht nur Freiheit,
sondern auch Verunsicherung mit sich.

Darum ist heute der Versuch einer «Neuver-
säulung» zu beobachten. Der einzelne soll
wieder wissen, wo er steht, was er zu denken
und zu tun hat...

Aus den Diskussionen zum eigentlichen
Thema, der Aufnahme von Neumitgliedern,
sei hier nur ein Satz eines Bildungsverant-
wortlichen zitiert: «Jeder Neueintretende ist

nicht Besitz, über den man verfügen kann.
Er ist ein Geschenk.» JFa/fer

Der Kcpucmer Ro/teriurf/'/i «rôe/Yef o/s Jour-
na/zst

ekklesiologischen Überlegungen diesen

neuen religiösen Strömungen entgegenge-
setzt werden könnte, bzw. was die Kirchen in
ihrer Verkündigung glaubwürdiger anzubie-
ten hätten. Es gibt offensichtlich viele reli-
giöse Defizite, die eher durch New Age/Eso-
terik gedeckt werden als durch kirchliche
Verkündigung. Entsprechende Ecken in
Buchhandlungen und Kataloge mit Tausen-
den von Titeln zeigen das Interesse von
vielen Menschen nach neuen (pseudo-)reli-
giösen Antworten, allerdings auch die Ver-

kommerzialisierung, vielleicht auch den
ausbeuterischen Missbrauch dieser ur-
menschlichen Bedürfnisse nach lebensdien-
liehen religiösen Antworten. Sicher brachte
der Kurs viele Informationen, aber auch
viele Fragen in der Praxis für den Religions-
lehrer. Das Ambiente des franziskanisch-
schlichten Klosters Bigorio trug viel zum Ge-

lingen des Kurses bei. Rodert Lerat/z

RoôezY Lenrf; z's7 Re/zgz'ozzs/e/zz'ez' a/z der /&/?-
zünssc/ziz/e 5/. Grz/fezz zzzzd Präs/den/ des IF/ba/z-
des Sc/nve/cen'sc/îer Re/zg/ofls/eAre/" /KSRJ

Hinweise

Bibel und
Arbeitswelt

Der Verband Schweizerischer Religionslehrer
befasst sich mit New Age

Vom 14. bis 16. Mai 1990 fand in Bigorio
der Kurs der Weiterbildungszentrale Luzern

(WBZ) zum Thema «New Age» statt. Er be-

zweckte, über die verschiedenartigen Strö-

mungen neuer religiöser, esoterischer und
anderer weltanschaulicher Theorien und

Praktiken zu informieren und die Kursteil-
nehmer damit zu konfrontieren. Mit Hans-
Dieter Leuenberger, Frauenkappelen, hatten
die Kursteilnehmer die Gelegenheit, einem

persönlich engagierten und authentischen
Esoteriker zu begegnen - für viele wahr-
scheinlich eine erstmalige Möglichkeit. Kri-
tisch mit den New-Age-Bewegungen setzte

sich der zweite Referent Prof. Dr. Georg
Schmid, Greifensee, auseinander. Er machte

vor allem auf viele fragwürdige Punkte aus

institutionell-kirchlicher Sicht aufmerksam
und erwies sich als sachkompetenter und
äusserst lebhafter Referent. Seine sachlichen

Kritiken trafen immer goldrichtig. Höhe-

punkt des Kurses war die kontroverse Dis-
kussion der oben erwähnten beiden Referen-

ten, die bis spät in den Abend die Teilnehmer
forderte. Prof. Schmid wie auch der dritte
Referent des Kurses sind - nebenbei bemerkt

- Mitglieder der interkonfessionellen Kom-
mission für Fragen über Sekten und neue re-

ligiöse Bewegungen. Dr. Joachim Finger,
Schaffhausen, verstand es ausgezeichnet,
die östlichen und amerikanischen Wurzeln
unserer neuen religiösen Bewegungen (New
Age) darzustellen. Als Fachmann für östli-
che Religionen legte er den Schwerpunkt vor
allem auf religionsgeschichtliche Zusam-
menhänge. Als Schwachpunkt des Kurses
wurde in dessen Verlauf und im nachinein
empfunden, dass der Kurs zu wenig auf Fra-

gen einging, wie Religionslehrer und über-

haupt Mitarbeiter kirchlicher Institutionen
mit diesen Bewegungen des New Age umge-
hen sollen oder was aus theologischen und

Wie jedes Jahr lädt das Schweizerische
Katholische Bibelwerk die Pfarreien auch
1990 wieder zur Feier eines Bibelsonntags
ein. Als Datum wird der 4. November vorge-
schlagen. Der diejährige Bibelsonntag ist
vom SKB in enger Zusammenarbeit mit der
KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewe-
gung) vorbereitet worden, denn es geht
darum, Christen und Christinnen in den
Pfarreien (ob Arbeitgeber/-innen oder Ar-
beitnehmer/-innen) für das Thema «Bibel
und Arbeitswelt» zu sensibilisieren. Die Bi-
belsonntagsunterlagen, die im Juni kosten-
los an die Pfarrämter verschickt wurden,
sind in diesem Jahr zugleich Bestandteil der

Bildungsmappe der KAB. Sie knüpfen an bei
einer alten Tradition der KAB, nämlich dem
Bibelgespräch nach J. Cardijn.

Die Mappe enthält «Bausteine» zur Bi-
bellektüre in der Arbeiterbewegung (A), für
einen Gemeindegottesdienst zum Thema
Arbeit (B), für Bibelarbeit in gemischten
Gruppen oder Frauengruppen zu Themen
wie «Sonntagsarbeit und Sonntagsheili-
gung» (C), «Unsere Hierarchien und Ord-
nungen im Licht des Evangeliums» (D),
«Aufrechter Gang oder krumme Rücken»
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(E). Die Bausteine sind weitgehend nach
dem Dreischritt «sehen - urteilen - handeln»
konzipiert und eignen sich für verschiedene
Anlässe, auch über den Bibelsonntag hin-
aus. Sie sollen Anregungen und Hilfestellun-
gen geben für das Bibellesen in Gemein-
schaft, dem im diesjährigen Bischofswort
des Bistums Basel zur Fastenzeit 1990 beson-
dere Bedeutung zugemessen wird: «Wenn

Ein paar Kilometer nördlich von Tavan-

nes, am Ostrand des Hochplateaus der Frei-

berge, fallen dem Wanderer mächtige Klo-
stergebäude auf. Hier existierte ehemals die
Prämonstratenserabtei Bellelay.

Der Prämonstratenserorden nennt sich

nach dem Gründungsort Prémontré bei

Laon in Nordfrankreich. Hier rief 1120 Nor-
bert von Xanten oder von Magdeburg (Fest
6. Juni) eine Bewegung zur Reform der
Chorherrenstifte nach der Regel des Hl. Au-
gustinus ins Leben. Nach dem Motto «Actio,
Contemplatio et Communio» ist der Orden
im Bereich der Seelsorge, Schule, Jugend-
und Erwachsenenbildung wie auch der Kul-
turarbeit tätig. Seine rund 1500 Mitglieder
sind vor allem in Deutschland, Frankreich,
Österreich, Belgien, den USA, Brasilien und
Indien vertreten. Die einzige Niederlassung
in der Schweiz ist das Frauenkloster Berg
Sion am Ricken (SG), das als Dritt-
Ordenshaus unter der Jurisdiktion des Bi-
schofs von St. Gallen steht.

Aus der Gründungslinie : Prémontré - St.

Martin in Laon kam der Orden im 12. Jahr-
hundert über die Abtei Lac-de-Joux in das

Gebiet der heutigen Westschweiz. Das heu-

tige Priesterseminar St. Luzi war die erste

Gründung in der Ostschweiz. Immerhin gab

es im Gebiet der heutigen Schweiz und des

Fürstentums Liechtenstein bis zur Reforma-
tion neun Abteien, drei Priorate und sechs

Frauenklöster. Die Chorherren waren in na-
hezu 60 Pfarreien und Kapellen tätig.

Bellelay wurde 1136/42 von Siginand,
dem Propst von Münster-Granfelden
(Moutier-Grandval) gegründet und von Lac-
de-Joux aus besiedelt. Bald kam die Abtei in
den Besitz zahlreicher Güter imJuraundder
Bielerseegegend. Seinerseits wurde es Mut-
terkloster von Gottstatt (Orpund bei Biel)
und Grandgourt (nördlich von Pruntrut):
Im 16. Jahrhundert wurde ihm die Hirn-
melspforte (in Wyhlen [BRD], östlich von
Basel), eine Tochtergründung der Abtei Rüti

(ZH), unterstellt. Bellelay gehörte mit den

erwähnten Abteien, sowie mit Humilimont

wir ge/nehwaw nach dem Sinn einer bibli-
sehen Aussage forschen, teilen wir nicht nur
Einsichten und Erfahrungen miteinander.
Vielmehr können wir uns dabei auch gegen-
seitig anregen, Probleme unseres Lebens in
anderem Licht zu sehen.»

Die Mappe ist erhältlich bei: Bibelpasto-
rale Arbeitsstelle SKB, Bederstrasse 76, 8002

Zürich. M/fgeteYf

(FR) und Fontaine-André (NE) zur Burgun-
dischen Zirkarie (Ordensprovinz).

Das Kloster überlebte die Reformations-
zeit, da es im Gebiet des Fürstbistums Basel

stand und durch einen tiefgläubigen Abt ge-
leitet wurde. Trotzdem gingen einzelne Pfar-
reien im Einflussbereich Berns zum «neuen
Glauben» über.

Das Stift Bellelay hat viel zur Kultivie-
rung dieser unwirtlichen Gegend geleistet:
durch die Pferdezucht (Freiburger Rasse), in
der Land- und Forstwirtschaft, wie in der

Käseproduktion («Tête des Moines»). An
der Salzstrasse gelegen, pflegte es nach au-
gustinischem Brauch die Gastfreundschaft.
Im 18. Jahrhundert war sein Pensionat, eine

moderne Knabenschule, weit über die Gren-
zen des Juras hinaus bekannt. Im Klosterbe-
zirk gab es eine Glaserei, Mühlen, Säge-

werke, Werkstätten und Lagerhäuser.
Die Abtei wurde nach Auflösung der

Schwesterabteien in nachreformatorischer
Zeit der schwäbischen Zirkarie zugeschla-

gen, zu der die berühmten Abteien Schus-

senried, Weissenau und Marchtal, aber auch
die Bündner Klöster St. Luzi und Churwal-
den gehörten. Unter diesem Einfluss wurde
dem Vorarlberger Franz Beer, dem Architek-
ten unter anderem von St. Urban (LU) und
Reinau (ZH), der Auftrag zum Neubau des

Klosters gegeben. 1714 wurde die prächtige
Abteikirche, ein Meisterwerk der Barock-
architektur, eingeweiht.

Bellelay stand am Vorabend der französi-
sehen Revolution in grösster Blüte: es zählte
35 Chorherren und drei Konversbrüder. Da
drangen am 15. Dezember 1797 französische

Truppen ins Kloster ein und vertrieben alle
Konventualen. 661 Jahre hatte das Kloster
existiert. Die Chorherren fanden im süd-
deutschen Raum Unterschlupf, einige über-
nahmen den Unterricht am Kollegium St.

Charles in Pruntrut. Die Besatzungsmacht
aber plünderte und verkaufte Kultgegen-
stände, Bücher und Mobiliar. Sie befinden
sich heute in den Kirchen der Umgebung, so-
wie in den Museen von Delsberg und Prun-

trut. Die Gebäude wurden verkauft und
dienten dann als Uhrenfabrik, Reitställe und
als Brauerei. 1891 wurden sie vom Kanton
Bern übernommen, der hier eine psychiatri-
sehe Klinik einrichtete. 1950 wurde mit der
Renovation der Abteikirche begonnen, die

nun seit 1961 vor allem für Kunstausstellun-

gen genutzt wird. Vor ein paar Jahren wurde
die «Fondation de l'Abbatiale de Bellelay»
gegründet, welche die kulturellen Veranstal-

tungen koordiniert. 1987 wurde auf der Ga-
Ierie eine Ausstellung eröffnet, in der Schau-

tafeln, Graphiken und Photographien auf
die Geschichte der Abtei hinweisen. Leider
sind diese nur in französischer Sprache er-

klärt, doch diesen Sommer ist nun dazu ein

deutschsprachiger Führer erschienen (er-
hältlich bei: Fondation de l'Abbatiale, 2713

Bellelay, Telefon 032-91 91 22). Die Ausstel-
lung ist während der Sommersaison von
10.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr
geöffnet. Pöm/A ßw/t/er

Referenten
«Islam und Muslime
in der Schweiz»

Die Präsenz der Muslime in der Schweiz

wirft in verschiedenen Gemeinden neue Fra-

gen über den Islam auf. Verschiedene Pfar-
reien suchen deshalb immer wieder Referen-

ten, die kompetent über den Islam allgemein
oder über die Muslime in der Schweiz spre-
chen können. Wir veröffentlichen deshalb

eine Liste von Personen, die bereit sind, in

den Pfarreien, in den Gemeinden oder bei

Vereinen Vorträge zu halten und Gespräche
oder Diskussionsrunden zu diesem Thema

zu führen.

Deutsche Schweiz

Dr. Franz Allemann, Kurgässli 2, Katho-
lisches Pfarrhaus, 3175 P/amertf, Telefon

031-940624, war nach dem Studium der

Theologie, der Arabistik und der Islamwis-
senschaften wissenschaftlicher Assistent an
der Universität Bern; heute ist er Seelsorger

in den Pfarreien Wünnewil und Flamatt.
Schwerpunkte: Islam allgemein, Islamische

Rechtsschulen, Muslime in der Schweiz.

Thomas Angehrn, Luzernerstrasse 46,

6010 Ärze/?s, Telefon 041-4179 53,'ist mit
einer Muslimin aus Nordafrika verheiratet.

Er ist heute - nach siebenjähriger Pfarrei-
arbeit und Spitalseelsorge - als Religions-
lehrer auf der Gymnasialstufe tätig. Schwer-

punkte: Islam allgemein, christlich-isla-
mische Mischehen, muslimische Kinder in
der Schule, Muslime in der Schweiz.

Eine Ausstellung zur Geschichte
der Abtei Bellelay
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P. Dr. Robert Andreas Biitler SJ, Alpen-

eggstrasse 5, 3012 ßer«, Telefon 031-23 17 75,
kehrte nach drei Jahrzehnten in muslimi-
sehen Ländern 1986 in die Schweiz zurück.
Er verbrachte 25 Jahre in Lahore (Pakistan),
wo er ein Begegnungszentrum für inter-
konfessionelle Studien mitbegründete, das

von Muslimen regelmässig besucht wurde.
Er kennt vor allem die muslimische Spiritua-
lität. Schwerpunkte: Islam allgemein, Spiri-
tualität im Islam.

P. Oskar Geisseier, Weisser Vater, Africa-
num, Reckenbühlstrasse 14, 6005 Lwzmt,
Telefon 041-22 88 18, wurde 1973 zum Prie-

ster geweiht und wirkte während 15 Jahren
als Missionar in Mali. Er betreute in diesem

vom Islam geprägten Land vor allem Land-
pfarreien. Ein Schwerpunkt bestand in der

Begleitung von Landjugendgruppen, deren

Mitglieder oft mehr als zur Hälfte Muslime
waren. Er ist gerne bereit, von diesem prakti-
sehen Zusammensein und von den dabei ge-
sammelten Erfahrungen zu erzählen. Er ver-
fügt über ein reiches Bildmaterial.

Sc/twe/zeràcLe Aa/Ao/wcLe /lröe/Age/we/n-
sc/ta/Z/wr Aa-s/ant/er/rage« (SAALj)

Dokumentation

Für Radio- und Fernsehgebührenanpassung

Die öffentlichen Diskussionen um das

Ausmass der anstehenden Erhöhung der

Empfangsgebühren für Radio und Fernse-
hen veranlassen die deutschschweizerischen
Radio- und Fernsehbeauftragten der drei
Landeskirchen zur folgenden gemeinsamen
Stellungnahme:

Die kirchlichen Beauftragten sind über-

zeugt, dass die SRG die geforderte Gebüh-
renerhöhung von 30 Prozent dringend nötig
hat. Zwar ist es bei einem so grossen Unter-
nehmen stets möglich, da und dort einzelne

Sparmöglichkeiten zu finden. Bereits heute
aber bedroht die Finanzknappheit die Sub-
stanz der Fernseh- und vor allem der Radio-

programme. Wird der in mehreren Jahren
aufgelaufene Teuerungsrückstand nicht
rasch wettgemacht, so wird die SRG ihrem
umfassenden Leistungsauftrag in manchen
Teilen nicht mehr gerecht werden können. Es

ist ein Verlust für die Medienkultur der
Schweiz, wenn die Programme nur noch

nach kommerziellen Gesichtspunkten ge-
staltet werden. Nur von einer unabhängigen
und konkurrenzfähigen SRG können auch
Publikumsminderheiten und kulturell wich-
tige Programmsparten betreut werden. Im
gegenwärtigen Umbruch des ganzen Me-
dienwesens droht jede publizistische Ein-
busse zum unwiederbringlichen Verlust zu
werden. Die kirchliche Radio- und Fernseh-

beauftragten halten eine Schwächung der
SRG für medienpolitisch nicht verantwort-
bar und bitten deshalb den Bundesrat, die

30prozentige Erhöhung der Empfangsge-
bühren ohne Abstriche zu bewilligen.

W///M«deraM, Römisch-katholischer Radio- und
Fernsehbeauftragter
Urs Meie/; Evangelischer Fernsehbeauftragter
LriVz-Reae M;7//e/; Christkatholischer Radiobe-
auftragter
Ä7ous Re/nAart, Christkatholischer Fernsehbe-

auftragter
Andres Stre/# Evangelischer Radiobeauftragter

Amtlicher Teil

Bistum Basel

Im Herrn verschieden
Beat Baame/er-SZ/er//,
anß PasZora/a.s.s/.S'ZeaZ, Laa/e«
Beat Baumeler wurde am 30. August

1958 in Basel geboren und erhielt die Institu-
tio als Pastoralassistent am 29. Mai 1988.

Nachdem er bereits als Katechet von 1982-
1983 in der Kirchgemeinde Kriens tätig ge-

wesen war, wirkte er als Pastoralassistent von

1985-1987 in Grenchen und als Jugendseel-

sorger und Pastoralassistent seit 1987 in Lau-
fen. Er starb am 7. August 1990 und wurde
am 11. August 1990 in Laufen beerdigt.

Stellenausschreibung
Die vakante Pfarrstelle von Unterägeri

wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.
Interessenten melden sich bis zum 18. Sep-
tember 1990 beim diözesanen Personalamt,
Baselstrasse 48, 4501 Solothurn.

Bistum Chur

9. Deutschschweizer Wallfahrt der

Priester und Diakone zu Bruder Klaus
Am Montag, 17. September 1990, unter

dem Motto: «Fried ist allweg in Gott».
11.15 Uhr: Konzelebration in der unteren

Ranftkapelle.
Mittagessen im Hotel Paxmontana.
16.00 Vesper am Grab von Bruder Klaus

in Sachsein.

Anmeldungen bis Mittwoch, 12. Septem-
ber 1990.

Auskunft, Prospekte, Anmeldungen:
Wallfahrts-Sekretariat, Dorfstrasse 11, 6072

Sachsein, Telefon 041-66 44 18.

Prospekte werden an die bisherigen Teil-
nehmer versandt.

Bistum St. Gallen

Im Herrn verschieden
Ma/Las ScAöL, AtaZaZZe«, Leiter t/er
//apa/&yZe//e /ür B/aariag/yaagwacLZ
An den Folgen eines Verkehrsunfalls

starb Markus Schob am 15. August 1990 im

Kantonsspital in St. Gallen. Markus Schob,

geboren am 16. September 1965, wuchs in
Buchs (SG) auf. Nach Abschluss der Lehre
als Maschinenzeichner arbeitete er kurz als

Sachbearbeiter in Frauenfeld (TG). In der
Freizeit engagierte er sich in der Jungwacht
und gehörte der Kantonalleitung St. Gallen

an. Am 1. Mai 1987 übernahm er die Impuls-
Arbeitsstelle für Blauring/Jungwacht in
Altstätten. Nach entsprechender Ausbil-
dung war er auch an der Oberstufe in Alt-
Stätten als Katechet tätig. Er wurde am 20.

August auf dem Friedhof in Buchs beerdigt.

Ausschreibung
Nach dem überraschenden Tod des Lei-

ters der 7/«pa/s.sZe//e /«/' B/aariag/Zaag-
wacAZ A/Zs/äZZe« ist diese 50%-Stelle zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Interes-
senten mögen sich bis zum 25. September
melden beim Kantonspräses BR/JW, Vikar
Erich Guntli, Laufenbrunnenstrasse, 9472

Grabs, Telefon 085-7 23 21.

Abschluss des Pastoraljahres
Mit den Sommerferien ist die pastorelle

Vorbereitung zum Einsatz in der Seelsorge

abgeschlossen worden. Wir freuen uns auf
ihre Mitarbeit in der Diözese.

3 JVea/wvesZe/"

Bo/aad P/geaznaa« aus Bütschwil erhielt
am 22. April 1990 von Bischof Otmar in
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Bütschwil die Priesterweihe. Er hat am
12. August seine erste Kaplaneistelle in Ap-
penzell angetreten.

Jose/Manser von Schlatt (AI) wurde am
2. Juni 1990 in Appenzell zum Priester ge-
weiht. Er wirkt zurzeit noch an seinem
Praktikumsort Wattwil.

Mar/tus Sc/zö/z von Gossau wurde am
29. April 1990 von Bischof Otmar in der
Pauluskirche Gossau zum Priester geweiht.
Er hilft in der Seelsorge seiner Praktikums-
pfarrei Herisau als Aushilfe.

<5 Pastora/tfss/s/eflt/fVm/ert
Am 1. Juli 1990 wurden sie von Bischof

Otmar in der Columbanskirche Rorschach
in den Dienst des Bistums aufgenommen
und werden folgende Posten antreten:

t/rsM/ö .Sfliowgûrtwr in Niederuzwil,

//ö«s ßrönJ/e in Flawil,
Pa/n'ck Swc/ze/ in Rorschach,
Mzrtz'/z Gezz/e/- in Neudorf St. Gallen,
Jm</z7/z Sprecher im Räume Jona,

To/zzasv in Gossau.

Nach Abschluss ihrer Studien am Äo/e-
c/ze/zsr/zez? //w/zÏMf Lz/ze/yz werden ihre
Wirksamkeit als Katecheten beginnen

Hfocwzt/e/- £/«,se/<i in Herisau,
A/ezzzrac/ Zzl/zd in Oberriet.

Demission
Pfarrer Dr. theol. Jo/zö/zh ßizgg/e hat

krankheitshalber seine Demission auf die

Pfarrpfründe Wolfertswil eingereicht und
nimmt Wohnsitz im St. Josephshaus, Kreuz-
ackerstrasse 6, 9000 St. Gallen.

Die Meinung der Leser

Und arglos wie die Tauben

Ich gebe es ja zu: ich gehörte auch zu denen,
die im Gefolge der Koadjutorenwahl meinten, der
Grundsatz von Treu und Glauben sei verletzt wor-
den. Gemäss jüngster Pressemitteilung aus Chur
ist dem aber ganz und gar nicht so (Amtlicher Teil,
Bistum Chur, SKZ 31-32). Jetzt ist es genau umge-
kehrt. Gegen Treu und Glauben verstösst, wer sich
weiterhin leichfertigen Zweifeln (nicht ganz frei-
willig) aussetzt. Wer sollte denn nach sorgfältiger
Lektüre noch zweifeln wollen? Meinerseits habe
ich jetzt begriffen, dass das Domkapitel während
30 Jahren «genau studiert und erwogen hat», wie

es sein Mitspracherecht lautlos verlieren kann.
Dem Domkapitel von 1988 wird nichts anderes
bleiben, als den Canossagang anzutreten - denn es

war «wirklich nicht gerecht, auch nur den klein-
sten Vorwurf der Unkorrektheit zu machen».
Dem Verfasser derluziden Mitteilung gebührt die
Domherrenwürde, falls er sie nicht kürzlich erhal-
ten hat. Ich warte mit Spannung auf die nächste
Rechtfertigung, welche die Ausgewogenheit der
jüngsten Ernennungen nachweist.

Jose/Suree

Bitte um Fairness

Ich bin sehr froh, dass Dr. Robert Trottmann
seinen treffenden «vier Sätzen zur Churer Krise»
(SKZ 29-30 vom 19. Juli 1990) ein Wort des auf-
richtigen Dankes an die Adresse von Altbischof
Johannes Vonderach vorausschickt. Als bischöfli-
eher Sekretär unter Christianus Caminada arbei-
tete ich 1952-1962 im gleichen Büro mit Johannes
Vonderach und erlebte seinen raschen Aufstieg
vom Kanzler über den Generalvikar zum Weihbi-
schof und Diözesanbischof. In dieser Zeit erfuhr
ich ihn als überaus gescheiten, dialogfähigen und
wohlwollenden Priester. Ich empfand es auch als
Entscheid grosser Klugheit, als er mit Dr. Gebhard
Matt einen Mann mit eigener Meinung und gros-
ser Fähigkeit zur Integration als Generalvikar
nach Zürich rief. War es aus der Erkenntnis, dass
nach den Auseinandersetzungen zwischen Chur
und Zürich in den 50er Jahren dort eine Glut mot-
tete, die beim geringsten Windstoss einen Flächen-
brand entfachen konnte Dazu nehme man die be-
wegende Darstellung von Moritz Amherd zur
Kenntnis (Pfarrblatt für den Kt. Zürich, Nr. 28

Die Mitarbeiter dieser Nummer

Marie-Theres Beeler, Bundesleitung Blauring,
St.-Karli-Quai 12, 6000 Luzern 5

Paul A. Bühler, Pastoralassistent, Pfarrhaus, 4712
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thenburg

P. Walter Ludin OFMCap, Postfach 129, 6000 Lu-
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beauftragter, Klosterhof 6 b, 9000 St. Gallen
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vom 8. Juli 1990). Es war meines Erachtens tra-
gisch, dass Diözesanbischof Johannes Vonderach
beste Mitarbeiter mit grosser Seelsorgeerfahrung
wie Dr. Alois Sustar, Gregor Burch und Dr. Karl
Schuler immer wieder verlieren musste. Grosse

Bereitschaft zum Dialog sah ich auch darin, dass

ei'mich immer wieder selbst in den Priesterrat des

Bistums berief, obwohl ich dort, auch in seiner

Gegenwart, oft quer lag. Unvergesslich bleibt mir
seine wiederholte Klage bei persönlichen Gesprä-
chen, dass er es als Bischof niemandem recht ma-
chen könne. Bei den einen gehe er zu weit, die an-
dem hielten ihn für rückständig. Neben all der

Kritik, die heute nach Chur geht, empfinde ich es

als Akt der Fairness, den unermüdlichen Einsatz

von Dr. Johannes Vonderach fürs Bistum und dar-
über hinaus während über 40 Jahren auf eine der

Waagschalen zu legen. Damit auch den aufrichti-
gen Dank für alles Gute, das er in unserer Ortskir-
che wirkte, nicht zuletzt für seine mutige Initiative
zur ersten Schweizer Diözesansynode 1972.

Ju/tos Jos. //zzöer

Fragen der Theologie und Seelsorge.
Amtliches Organ der Bistümer Basel, Chur,
St. Gallen, Lausanne-Genf-Freiburg und Sitten.

Hauptredaktor
/to//* ffez&e/, Dr. theol.
Frankenstrasse 7-9, 6003 Luzern
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Telefon 041-23 5015, Telefax 041-23 63 56

Mitredaktoren
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Lindenfeldsteig 9, 6006 Luzern
Telefon 041-51 47 55

.F/-ö/iZ Stomp///, Domherr
Wiedingstrasse 46, 8055 Zürich
Telefon 01-451 24 34

Jose/ kFz'c/t, lie. theol., Pfarrer
Rosenweg, 9410 Heiden
Telefon 071-91 17 53
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annähme: Montag, Arbeitsbeginn.
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CHVERSTORBENE/FORTBILDUNGSANGEBOTE

Verstorbene
Franz-Xaver Mehr, Pfarresignat, Zug
Franz-Xaver Mehr war ein grosser Marienver-

ehrer, und so dürfen wir es gewiss als ein ergrei-
fendes Zusammentreffen bezeichnen, dass er ge-
rade an einem Marienfest zu seiner letzten irdi-
sehen Ruhe geleitet wurde. Am Fest Maria Geburt,
am 8. September, hat Pfarrer Mehr - so dürfen wir
sagen - den Gang zu einer neuen Geburt, zur
Geburt zum ewigen Leben angetreten. Für ihn
wurde jetzt Wirklichkeit, was er gewiss oft im Ge-
bet am Schluss der Lauretanischen Litanei zu Ma-
ria gebetet hat: «Nimm von uns die Traurigkeit
dieser Zeit, drüben aber gib uns die ewige Freude
durch Christus unseren Herrn.»

«Man möge von einer Trauerrede absehen,
und mein einziger Wunsch ist, für meine arme
Seele die Gläubigen fleissig beten zu lassen.» Das
charakterisiert Pfarrer Mehr eigentlich schon.
Hier soll seiner aber doch kurz gedacht werden.

Franz-Xaver Mehr wurde am Josefstag, am 19.

März 1907 in Badhus, Willisauland, geboren und
wuchs mit einer grossen Geschwisterschar von 14

Kindern auf einem Bauernhof auf. Seinen Vater
bezeichnet er selbst in seinem Lebenslauf als ei-

nen währschaften und einen grossen und prakti-
sehen Bauern und seine Mutter wiederum als tief-
fromme, grosse Beterin und herzensgute Mutter.
Frühzeitig seien sie in die Arbeit auf dem Hof mit-
eingespannt worden, hält er fest, und auch, dass

der Kirchweg nach Willisau rund eine Stunde be-

trug und der Schulweg auch eine halbe Stunde.
Mit 10 Jahren durfte er, nach gründlicher Vorbe-
reitung, wie er betont, die erste heilige Kom-
munion empfangen. Nach der Primarschule kam
er ans Progymnasium Beromtinster, wo sein Bru-
der Josef schon zwei Jahre vorher die Gymnasial-
Studien begonnen hatte. Nach vier Jahren ging er
ans Kollegium nach Sarnen und nach der Maturi-
tätsprüfung im Herbst 1928 ans Priesterseminar
Luzern. Am 9. Juli 1933 schliesslich wurde er - zu-
sammen mit 30 anderen Theologen - zum Priester
geweiht. Die Festpredigt an seiner Primiz hielt ihm
sein Bruder Josef.

Seine erste Stelle als Vikar trat er in Oberkirch
bzw. Nünningen an, bis er dann vier Jahre später
als Pfarrer von Schupfart eingeführt wurde.

Nach gut zehnjährigem Wirken in der Pfarrei
Schupfart wurde er als erster Pfarrer nach Lang-
nau bei Reiden berufen, wo er 25 Jahre lang, von
1948-1973, wirkte. Als Hauptaufgaben in dieser
Pfarrei hält er in seinem Lebenslauf fest: Pastora-
tion und Kirchenbau. In etwa 100 Pfarreien war er
selber als Bettelprediger für eine Kirche unterwegs
und sorgte so neben seinem Eifer für die Seelen
auch für die Entlastung der materiellen Sorgen der
neuen Pfarrei. Kaum war das Fest der Kirchweihe
gefeiert und hätte er im neuen Pfarrhaus residie-
ren können, da reichte er - zwei Tage nach den Fei-
erlichkeiten - seine Demission als Pfarrer ein und
zog dann im Februar 1973 ins Priesterheim Frau-
enstein nach Zug, wo er am 3. September entschla-
fen ist zur ewigen Ruhe.

Pfarrer Mehr habe ich persönlich nicht sehr

gut gekannt. Ich erinnere mich aber noch gut, wie
zu Beginn meiner Zeit in Zug die Rede auf Pfarrer
Mehr kam. Er wurde charakterisiert als ein Mann,
der einerseits sehr fromm sei und mit den Neue-

rungen in der Kirche Mühe habe und auf der an-
dern Seite aber nicht nur fromm rede, sondern
dem Hauptgebot von uns Christen auch nachlebe,
was man nicht zuletzt daraus ersehen könne, dass

er zusammen mit seiner Haushälterin, Frl. Rosa
Keller, zwei Kinder einer Familie in Bedrängnis in
sein Haus aufgenommen und erzogen habe.

Dass Pfarrer Mehr ein tieffrommer Mann war,
geht auch hervor aus dem, was er in seinem Le-
benslauf und vor allem auch in seinem geistigen
Testament vermerkt hat. Im Gedanken an seine
Todesstunde bittet er alle um Verzeihung, die er
bewusst oder unbewusst beleidigt habe, und ver-
zeiht von Herzen allen, die ihn beleidigt haben. Er
verzeiht und bittet um Verzeihung im «Namen des

heiligsten Herzens Jesu».
Er schreibt, dass es als Priester sein Bestreben

gewesen sei, die ihm Anvertrauten zu «inniger
Liebe zu Gott, zu Christus, zum Hl. Geist und zur

Jungfrau und Gottesmutter Maria anzuspor-
nen». Aus dieser Verantwortung bittet er in seinem

geistigen Testament auch alle, die ihn gekannt ha-
ben, für ihn zu beten und überhaupt fleissig zu be-

ten und Gott zu verehren aus dem Bewusstsein,
dass wir ohne seine Gnade nichts tun können.

Als letzte priesterliche Handlung möchte er
denn auch alle segnen. Pfarrer Mehr war ein from-
mer Mann. Wenn er auch schon früh, schon bei
seiner ersten hl. Kommunion den Wunsch nach
dem Priestertum verspürte, so war er aber doch
nicht in der Weise fromm, dass er die Menschen

um sich herum vergessen hätte. In seinem Lebens-
lauf hält er an den verschiedenen Stationen - ich
habe das nicht im einzelnen vorgelesen -, da hält er
immer wieder fest, wer ihn auf seinem Weg beglei-
tet, geführt und gefördert hat, von seiner Familie
über die Lehrer, Priester, Professoren usw. Er war
sich ganz offensichtlich bewusst, was er andern zu
verdanken hatte und war auch dankbar dafür.
Und dass er sich auch für die sozialen und die ma-
teriellen Belange einzusetzen wusste, das habe ich
schon erwähnt. Dass er sich mit den Neuerungen
in der Kirche in der Folge des Konzils nicht leicht
tat, das muss nicht verschwiegen, aber auch nicht
ausgebreitet werden.

Was Pfarrer Mehr als letzte priesterliche
Handlung für die andern sich gedacht hat, das

darf er auch für sich erhoffen, nämlich den Segen
und die Güte Gottes. Er schrieb in seinem geisti-
gen Testament: «Meine letzte priesterliche Hand-
lung sei: Es segne Euch alle auf die Fürbitte der lie-
ben Gottesmutter, Gott Vater, Gott Sohn und Gott
Heiliger Geist, und dieser Segen bleibe bei Euch
allezeit.» Ä4/7 F/ury

Fortbildungs-
angebote
Bibeltagung des Diözesanverbandes
St. Gallen des SKB
F/remo; «Wenn dein Bruder ganz unten ist,

dann ...» - Biblische Leitlinien einer anderen
Ökonomie.

Fe/erenE Dr. Kuno Füssel, Münster.
Dorum Ort: Montag, 10. September 1990,

Pfarreiheim St. Fiden/St. Gallen; Mittwoch, 12.

September 1990, Pfarreiheim Wattwil.
Beg/'fl/t; 9.30 Uhr.
ScWmss; ca. 16.30 Uhr.
M/fne/tmen; Vollbibel.
7e;7neA»te/" w/trf 7b///!e/t/t!e/7fl/7e/r Alle im

kirchlichen Dienst und biblisch Interessierte.

Ich bin kontaktfreudig und
suche wieder eine Stelle in

Pfarrhaushalt
(auch als Aushilfe)

eventuell verbunden mit Pfar-
reiarbeit.

Anfragen bitte unter Telefon
041-55 85 95

LI E IM E RT

KERZEN
EINSIEDELN
0 055 532381

Karl Rahner
Das Grosse Kirchenjahr. Geistliche
Texte. Hrsg. von Albert Raffelt, 566
Seiten, geb., Fr. 35.90, Herder Ver-
lag.
Ein ideales Begleitbuch durch das
Kirchenjahr für die Verkündigung
und zur persönlichen Betrachtung.
Raeber Bücher AG, Frankenstrasse
9, 6002 Luzern

radio Vatikan
tgl. 7.30 Uhr Lateinische Messe

16.00 Uhr Nachrichten (deutsch)
20.40 Uhr Lateinischer Rosenkranz

29jähriger Handwerker mit kaufmännischer Weiterbildung sucht
eine Stelle als

Pfarreisekretär
evtl. kombiniert Pfarreisekretär-Sakristan.
Bevorzugte Kantone: Aargau und Luzern.

Anfragen sind zu richten an: Markus Füglistaler, Unterzeig 40,
5612 Villmergen, Telefon 057-22 46 78
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Neue Steffens-Ton-Anlage jetzt auch in der Kath. Kirche in Arth.
Wir bieten Ihnen kostenlos und unverbindlich unsere Mikrofonanlage zur Probe.

Wir haben
den Alleinverkauf

der Steffens-Ton-Anla
gen für die Schweiz über-

nommen. Seit über 25 Jahren
entwickelt und fertigt dieses

Unternehmen spezielle Mikro-
fon-Anlagen auf internationaler
Ebene.

Über Steffens Anlagen hören Sie in
mehr als 5000 Kirchen, darunter im
Dom zu Köln oder in der St.-Anna-
Basilika in Jerusalem.

Auch in Alt St. Johann, Ardez-Ftan,
Arth, Arisdorf, Basel, Bergdieti-
kon, Bühler, Brütten, Chur, Davos-
Platz, Dietikon, Dübendorf, Em-
menbrücke, Engelburg, Flerden,
Fribourg, Genf, Grengiols, Hindel-
bank, Immensee, Jona, Kerzers,
Kloten, Kollbrunn, Lausanne,

Lenggenwil,
3 in Luzern,

Mauren, Meister-
schwanden, Mesocco,

Morges, Moudon, Muttenz,
Nesslau, Oberdorf, Oberrieden,

Otelfingen, Ramsen, Rapperswil,
Ried-Brig, Rümlang, San Bernardi-
no, Schaan, Siebnen, Tägerwilen,
Thusis, Urmein, Vissoie, Volkets-
wil, Wabern, Wasen, Oberwetzikon,
Waldenburg, Wil, Wildhaus, 2 in
Winterthur und 3 in Zürich arbei-
ten unsere Anlagen zur vollsten
Zufriedenheit der Pfarrgemeinden.

Mit den neuesten Entwicklungen
möchten wir eine besondere Lei-
stung demonstrieren.

teffens
Ton-
Anlagen

Damit wir Sie

früh einplanen kön-

^ nen schicken Sie uns bitte
den Coupon, oder rufen

Sie einfach an. Tel. 042-22 12 51

Coupon:
Wir machen von Ihrem kosten-
losen, unverbindlichen Probe-
angebot Gebrauch und erbitten Ihre
Terminvorschläge.
Wir sind an einer Verbesserung
unserer bestehenden Anlage
interessiert.

Wir planen den Neubau einer
Mikrofonanlage.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen.

O

O
O-

Name/Stempel:

Telefon:

Bitte ausschneiden und einsenden an:

Telecode AG, Industriestrasse 1

6300 Zug, Telefon 042/221251

Diplom-Theologe

Deutscher, 29jährig, flexibel, Erfahrungen in der Erwachsenen-
bildung, sucht Teilzeitbeschäftigung.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage unter Tel. 0049-251 -6611 53
oder Chiffre 1584, Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 4141,
6002 Luzern
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Krippe
die man ohne Bedenken veräussern
könnte - für eine Kirche in Süditalien?

Offerten bitte an:
Kath. Pfarramt, Seehaidenstrasse 9,

8800 Thalwil

Rüstiger

Résignât (Deutscher)

mit Schweizer Verhältnissen vertraut,
übernimmt Ferienvertretungen.

Angebote erbeten unter Chiffre 1583
an die Schweiz. Kirchenzeitung, Post-
fach 4141, 6002 Luzern

r \o Alle

5 KERZEN
0 liefert
Herzog AG Kerzenfabrik

^6210 Sursee 045 -211038 ^

Jugendarbeitsstelle im Dekanat Zurzach

Infolge Wegzug des bisherigen Stelleninhabers suchen
wir auf anfangs Dezember 1990 oder nach Übereinkunft
eine/n

Jugendarbeiter/in
Die regionale Stelle umfasst folgende Aufgaben:
- regionale Anlässe und Lager
- Zusammenarbeit mit den Jugendverantwortlichen in

den Dekanatspfarreien
- Aus- und Weiterbildungsanlässe für Jugendgruppen-

leiter/innen

Wir erwarten:
- eine Ausbildung im sozialen, pädagogischen oder theo-

logischen Bereich

- Erfahrung mit Jugendlichen

Wir bieten:
- Stellenbeschrieb für 80%-Anstellung
- Besoldung nach landeskirchlichen Richtlinien
- grosszügige Büroräumlichkeiten im Städtchen Klingnau
- Mitarbeiterin zu 20%

Auskünfte erteilen der jetzige Stelleninhaber Thomas
Marfurt, Sonnengasse 30, 5313 Klingnau, Telefon 056-
45 43 70, oder der Verbandspräsident Hans Rub, Rindel
517, 5425 Schneisingen, Telefon 056-51 1844 oder
51 19 90, an welchen auch bis zum 18. September 1990
die schriftlichen Bewerbungen einzureichen sind


	

